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Das Land Schleswig-Holstein gilt als einer der Vorreiter beim Ausbau der 

Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Biomasse. Getragen wird dieses von einer breiten 

Akzeptanz in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sowie der Erwartung, dass das Land 

durch einen eigenen Beitrag nachhaltig von dieser Entwicklung profitieren kann. 

Neben direkten Effekten erzeugen der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die EEG-

Systematik rechnerisch erhebliche Geldströme zwischen den einzelnen Bundesländern. 

Bundesweite Studien zeigen auf, dass Schleswig-Holstein zu denjenigen Bundesländern 

zählt, die bei Betrachtung der regionalen EEG-induzierten Zahlungsströme einen 

positiven Saldo aufweisen. 

Die vorliegende Studie geht nun einen Schritt weiter und betrachtet ebendiesen positiven 

EEG-induzierten Zahlungszustrom und dessen Verteilung auf die Kreise und kreisfreien 

Städte des Landes. Auch wenn dabei Faktoren wie Umweltnutzen, Umweltkosten aber 

auch ökonomische Wirkungen, wie u. a. Arbeitsplatz-, Substitutions- und Budgeteffekte 

unberücksichtigt bleiben, gibt die Untersuchung einen deutlichen Fingerzeig für die 

positive regionale Verteilungswirkung der Ökostromförderung in den ländlichen Regionen 

Schleswig-Holsteins. 

Die EKSH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, zu deren Aufgaben auch die Förderung 

angewandter Forschung zu Energie und Klimaschutz gehört. Wir haben die Studie 

angeregt und gefördert. Sie liefert aktuelle empirische Befunde und weiterführende 

Einsichten zum Ausbau der Erneuerbaren Energien im Land Schleswig-Holstein. Die 

Verantwortung für den Inhalt, die Zusammenstellung und die Auswertung liegt bei den 

Autoren. 

Die Studie steht auch unter www.eksh.org zum Download zur Verfügung. 

 

 

 

Stefan Sievers 
Geschäftsführer 
Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) 
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1  EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG  
 

Die Ökostromförderung hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und 

besitzt mittlerweile einen bedeutsamen Anteil an der Gesamtstromerzeugung in 

Deutschland. Seit Einführung des Erneuerbaren Energie Gesetzes (EEG) im 

Jahr 2000 hat sich der Anteil der Erneuerbaren Energien am Brutto-

Inlandsstromverbrauch von 9% auf 25,3% erhöht (BDEW 2014, 14). Gemäß dem 

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD von 2013 wird ein Anteil der 

Erneuerbaren Energien am Brutto-Inlandsstromverbrauch von 40%-45% im Jahr 

2025 angestrebt. Neben den bundespolitischen Zielen der Energiewende 

verfolgen die Landesregierungen und teilweise auch die Kommunen 

eigenständige, regionalpolitisch formulierte klimapolitische Ziele. So sieht die 

Zielsetzung der Landesregierung in Schleswig-Holstein vor, die regionale 

Ökostromerzeugung bis zum Jahr 2022 auf mindestens 300% des 

Stromverbrauchs in Schleswig-Holstein zu erhöhen. Die Erneuerbaren Energien 

werden damit in Zukunft in Deutschland und insbesondere Schleswig-Holstein 

eine noch größere Bedeutung im Rahmen der Stromerzeugung erhalten und 

einen weiteren wirtschaftlichen Bedeutungszuwachs erfahren.  

 

Mit der Energiewende und dem Umbau der Stromerzeugung hin zu einer 

verstärkten Nutzung der Erneuerbaren Energien ändert sich auch das räumliche 

Profil der Stromerzeugung, da die dezentrale Versorgung an Bedeutung gewinnt 

und herkömmliche zentrale Großkraftanlagen an Bedeutung verlieren. Damit den 

Erneuerbaren Energien der Markteintritt erleichtert und 

Stromerzeugungskapazitäten aufgebaut werden, wurden  EEG-Vergütungs- und 

Umlagezahlungen installiert, die den Erzeugern erneuerbarer Energien eine 

kostendeckende Vergütung garantieren und die Endverbraucher zur 

Finanzierung heranziehen. Während die Umlagezahlung an den Stromverbrauch 

gekoppelt ist und für stromintensive Unternehmen vergünstigte Regeln zur 

Umlagezahlung gelten, wird die Vergütung an die Anlagenbetreiber in 

Abhängigkeit von der eingespeisten Menge und dem verwendeten Energieträger 

(Wasser, Deponiegase, Klärgas, Biomasse, Geothermie, Windonshore und 

Solar) ermittelt. Da die Anlagen zur Erzeugung von Strom auf Basis erneuerbarer 

Energien, die Stromverbraucher und die wirtschaftlichen Aktivitäten (und damit 

auch die privilegierten Unternehmen) im Raum nicht gleichmäßig verteilt sind, 

kommt es durch das EEG-Finanzierungssystem in Regionen, in denen die EEG-

Vergütungen größer sind als die EEG-Umlagezahlungen, zu einem positiven 

Finanzierungssaldo, während im anderen Fall bei geringeren EEG-Vergütungen 

Regionen einen negativen Finanzierungssaldo hinnehmen müssen. Somit 

ergeben sich sowohl auf kleinräumiger als auch auf Ebene der Bundesländer 

unterschiedliche räumliche Verteilungseffekte aus dem EEG-

Finanzierungssystem.   

 

Die in den aktuellen EEG-Statistiken (z.B. BDEW 2014, 2015) ausgewiesenen 

Aus- bzw. Vergütungszahlungen für die erneuerbaren Energien beliefen sich 
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deutschlandweit im Jahr 2013, welches aufgrund der Datenverfügbarkeit als 

Bezugsjahr dieser Studie gewählt wurde, auf insgesamt 19,63 Mrd. Euro. Da das 

mit dem EEG angelegte System zur Finanzierung der Ökostromförderung in 

Deutschland als geschlossener Kreislauf von Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen 

angelegt ist, kann man die regionalen Verteilungswirkungen beschreiben, indem 

die regionale Verteilung der Mittelzuflüsse der regionalen Verteilung des 

Aufkommens der EEG-Umlage gegenüberstellt werden. Auch wenn ï wie im 

Folgenden gezeigt wird ï die vom Fördervolumen des EEG erfassten Aus- und 

Einzahlungen nicht das vollständige Volumen der vom EEG induzierten 

Förderung abdecken, lassen sich hieraus interessante Schlussfolgerungen 

hinsichtlich der Netto-Zahler- oder Netto-Empfänger-Positionen der einzelnen 

Bundesländer ableiten.  

 

Für das Jahr 2013 wird in der BDEW-Statistik (2014) beispielsweise festgestellt, 

dass von dem o.g. bundesweiten Fördervolumen in Höhe von rd. 20 Mrd. Euro 

Auszahlungen in Höhe von 1,03 Mrd. Euro in Schleswig-Holstein anfielen, was 

einem Anteil von rd. 5,3% der insgesamt in Deutschland geleisteten 

Auszahlungen entspricht. Dies ist zwar im bundesdeutschen Vergleich mit 

anderen Bundesländern eine relativ moderate Größe. Aufgrund eines 

vergleichsweise geringen Stromverbrauches in Schleswig-Holstein führt dies 

jedoch über die im Jahr 2013 gezahlte EEG-Umlage in Höhe von rd. 490 Mio. 

Mrd. Euro dazu, dass Schleswig-Holstein per Saldo hinter Bayern und 

Brandenburg mit rd. 541 Mio. Euro den drittgrößten Netto-Zufluss aller 

Bundesländer aus dem EEG erhielt.  

 

Der folgenden Abbildung 1, die Auskunft über die Saldenposition der einzelnen 

Bundesländer gibt, kann entnommen werden, dass sich diese Netto-Empfänger-

Position Schleswig-Holsteins im Jahr 2014 auf einen Netto-Zufluss in Höhe von 

675 Mio. Euro noch verbessert hat und Schleswig-Holstein damit zum 

zweitgrößten Netto-Empfänger innerhalb der Bundesländer geworden ist.1 Bei 

einem Vergleich der Bundesländer fällt weiterhin auf, dass das 

bevölkerungsreichste, strom- und damit auch abgabenintensive Bundesland 

Nordrhein-Westfalen die größte Netto-Zahlerposition innerhalb Deutschlands 

einnimmt, wohingegen Bayern, das im Jahr 2013 insbesondere aufgrund des 

starken Ausbaus der Photovoltaik zu den größten Netto-Empfängern gehörte, mit 

dem relativ starken Anstieg der EEG-Abgabenlast im Jahr 2014 in eine Netto-

Zahler-Position gewechselt ist. Die Entwicklung dieser Salden der einzelnen 

Bundesländer im Verlauf der Jahre 2010 bis 2014 zeigt Abbildung 2. Beide 

Abbildungen verdeutlichen, dass neben dem Bundesland Brandenburg sich 

insbesondere die norddeutschen Küstenländer in eine recht stabile Netto-

Empfänger-Position innerhalb des EEG entwickelt haben, wohingegen die 

Stadtstaaten, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen 

überproportional zur Finanzierung des Systems beitragen. 

 
                                                                 
1
  Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in der aktualisierten Statistik des BDEW (2015) 

für Schleswig-Holstein im Jahr 2013 der Netto-Saldo auf 633 Mio. Euro geschätzt und 

damit um mehr als 90 Mio. Euro über der Vorjahresangabe aus BDEW (2014) liegt. 

Der Grund für die Abweichung von der Vorjahresschätzung liegt nach Auskunft des 

BDEW in einer nachträglich verbesserten Datengrundlage für das Jahr 2013.  
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Abbildung 1: 

EEG-Salden der Bundesländer (Quelle: BDEW 2015, S. 88) 

 
 

Abbildung 2: 

EEG-Salden der Bundesländer 201-2014 (Quelle: BDEW 2015, S. 88) 
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Eine Reihe von weiteren Studien beschäftigt sich mit den bundesweiten EEG-

Verteilungswirkungen, etwa in Bezug auf ländliche und städtische Regionen (z.B. 

Rottwill 2011, Growitsch et al. 2015).  Das Thünen-Institut (Plankl 2013) hat 

ermittelt, dass insbesondere die ländlichen Regionen einen positiven 

Finanzierungssaldo aufweisen: Im Jahr 2011 betrug dieser Saldo 6,8 Mrd. Euro. 

Demgegenüber weisen städtische Regionen im selben Bezugsjahr einen 

Negativsaldo auf. Auch kann im Rahmen derartiger Analysen gezeigt werden, 

dass bei einer sektoralen Disaggregation die Landwirtschaft zu den Gewinnern 

bzw. den Netto-Empfängern des Vergütungssystems zählt.  

 

Bei derartigen disaggregierten Betrachtungen ist allerdings zu berücksichtigen, 

dass diese Analysen lediglich Aussagen zur formalen Inzidenz der 

Verteilungswirkungen des EEG liefern können, d.h. es werden nur die 

Zahlungsvorgänge betrachtet nicht jedoch weitergehende realwirtschaftliche 

Verteilungswirkungen. Anders als etwa bei öffentlichen Transfersystemen wie 

dem Länderfinanzausgleich oder der Zahlung sozialpolitisch motivierter 

Transferleistungen in den Kommunen, bei denen die Einkommenswirkungen in 

der Regel regional gut abgrenzbar sind, sind die aus den EEG-Auszahlungen 

resultierenden Einkommenswirkungen personell und regional nur schwer 

zuzuordnen, da beispielsweise die Aufteilung der EEG Zahlungen zur Bedienung 

der Faktoreinkommen (z.B. Boden, Arbeit, Fremdkapital, Eigenkapital) stark von 

Einzelfaktoren wie der Eigentümerstruktur abhängt und sich kaum regional 

aufteilen lässt. In Bröcker et al. (2014) werden die direkten und indirekten 

Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte sowohl für die Erstellungs- als auch 

für die Betriebsphase und für alternative Energieformen untersucht. Hinsichtlich 

der regionalen Aufteilung der Effekte werden Anteilswerte auf der Grundlage von 

Hypothesen über die Eigentümerstrukturen und Fremdkapitalgeber unterstellt. So 

wird beispielsweise angenommen, dass Windenergieanlagen mit 

Bürgerbeteiligung erstellt werden und der Regionalanteil 100% beträgt, während 

beim Fremdkapital zur Finanzierung der Gesamtinvestition von einem 50-

prozentigen Anteil ausgegangen wird. Die Höhe der in der Region verbleibenden 

Wertschöpfung hängt somit von der regionalen Aufteilung, aber auch von dem 

Fremdfinanzierungsanteil der Gesamtinvestition ab. Derartige Faktoren 

erschweren eine regionale Zuordnung und eine präzise Quantifizierung der 

Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte.  

 

Zudem ist bei den o.g. Zahlen zu berücksichtigen, dass die in der EEG-Statistik 

ausgewiesenen Zahlungen nicht mit den tatsächlichen Mittelzuflüssen der 

Anlagenbetreiber und den tatsächlichen Mittelabflüssen der Stromverbraucher 

übereinstimmen. Vielmehr stellen die dort ausgewiesenen Werte rein 

kalkulatorische Größen dar, die weniger die tatsächlichen Zahlungsströme 

sondern eher die komplizierte Wälzmechanik des EEG abbilden. Das EEG 

bedient sich an mehreren Stellen komplementärer Finanzierungsmechanismen, 

die zwar durch das EEG quasi-hoheitlich ausgelöst werden, aber nicht 

Gegenstand seines öffentlich kommunizierten Verteilungsvolumens sind. Das 

tatsächliche, auch regional wirksame Verteilungsvolumen wird von den bislang 

vorliegenden EEG-Statistiken daher tendenziell unterschätzt (vgl. hierzu Kapitel 

3.1 im weiteren Verlauf der Studie). 
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Während auf aggregierter, gesamtwirtschaftlicher Ebene Informationen über die 

Belastung der Endverbraucher und die Vergütungszahlungen an die 

Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien bekannt sind, fehlen derzeit 

systematische Informationen zu einer tieferen regionalen Auflösung der 

Wirkungen des EEG-Finanzierungssystems. Die vorliegende Untersuchung will 

diese Lücke für Schleswig-Holstein schließen. Dabei besteht das Hauptanliegen 

der Untersuchung darin, die Verteilungswirkungen des EEGs innerhalb 

Schleswig-Holsteins zu beleuchten und eine möglichst gute Annäherung und 

Abbildung der finanziellen Be- und Entlastungen in den 11 Kreisen und 4 

kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins zu erzielen. Im Sinne einer formalen 

ökonomischen Inzidenzanalyse sollen die innerhalb des bundesweiten EEG-

Systems regional realisierten Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse untersucht 

werden. Konkret geht es also um die Frage, wie die 15 Kreise und Städte 

Schleswig-Holsteins an der oben erläuterten Netto-Empfänger Position 

Schleswig-Holsteins partizipieren, bzw. wie sich der positive Netto-Saldo der 

Zahlungsströme innerhalb Schleswig-Holsteins aufteilt.  

 

Ausdrücklich ausgeklammert werden in dieser Studie damit die Fragen nach den 

regional wirksamen Beschäftigungs- oder Wertschöpfungseffekten, die mit den 

beobachteten Zuflüssen aus der Ökostromförderung korrespondieren.2 Ebenfalls 

nicht betrachtet werden die Auswirkungen der Ökostromförderung auf die 

personelle Einkommensverteilung, d.h. in Bezug auf die Frage, ob und inwiefern 

sich die Position einkommensschwächerer oder einkommensstärkerer Haushalte 

in der Einkommensverteilung durch das System der Ökostromförderung 

verändert.3 Zudem werden bei der in dieser Studie vorgenommenen Erfassung 

der mit der Ökostromförderung verbundenen Finanzströme lediglich die direkt 

aus dem EEG abgeleiteten Posten für die Vergütung von Strommengen 

berücksichtigt. Die mit der Ökostromförderung zusammenhangenden 

Maßnahmen des Ausbaus der Stromnetze bzw. die daraus resultierenden und in 

den Stromnetzen zu sozialisierenden Kosten werden ebenfalls nicht erfasst.4 

 

Die Studie ist wie folgt gegliedert: Zunächst wird im zweiten Kapitel die 

Entwicklung der Erneuerbaren Energien im Strommarkt, insbesondere in 

Schleswig-Holstein grundsätzlich betrachtet. Die bislang vorliegenden EEG-

Statistiken können nur ganz bedingt für eine stärker disaggregierte 

regionalökonomische Betrachtung herangezogen werden. Die von den Autoren 

vorgenommene Zuordnung der EEG-induzierten Mittelzuflüsse und 

Mittelabflüsse zu den 15 Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins 

basiert daher auf bestimmten Annahmen und Saldierungsmodellen, die von der 

                                                                 
2
  In diesem Zusammenhang sei auf die bereits oben erläuterte Studie von Bröcker et 

al. (2014) verwiesen. 
3
  Hier kommen Schröder und Grösche (2011) beispielsweise zu dem Ergebnis, das 

das EEG leicht regressiv (d.h. zu Ungunsten einkommensschwächerer Haushalte) 

auf die personelle Einkommensverteilung wirkt. 
4
  Eine Studie der Universität Rostock (Holst und Kertscher 2013) untersucht 

beispielhaft für Mecklenburg-Vorpommern die Auswirkungen des 

energiewendebedingten Leitungsausbaus auf die Stromnetztarife und rechnet je nach 

Netzebene mit einem Anstieg der Netztarife um bis zu 50% bis zum Jahr 2025. 
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üblichen EEG-Systematik abweichen. Diese werden zu Beginn des dritten 

Kapitels erläutert, bevor die Ergebnisse der regionalen Saldierungen vorgestellt 

und erläutert werden. Die Studie schließt im vierten Kapitel mit einer 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und einigen 

Schlussfolgerungen. 

 

2.  ERNEUERBARE ENERGIEN IM STROMMARKT  

  SCHLESWIG- HOLSTEINS: ZIELE UND MARKTENTWICKLUNG  
 

2.1  ZIELE DER KLIMA- UND ENERGIEPOLITIK IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  

 

Die regionale Entwicklung der erneuerbaren Energien im Stromsektor Schleswig-

Holsteins unterscheidet sich insbesondere dadurch von der gesamtdeutschen 

Entwicklung, dass der Anteil der regenerativen Stromerzeugung am 

Bruttostromverbrauch Schleswig-Holsteins derzeit ca. dreimal so hoch ist wie im 

bundesdeutschen Durchschnitt. Schleswig-Holstein strebt damit an, Ăeinen stark 

überdurchschnittlichen Beitrag beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in der 

Stromerzeugungñ (Schleswig-Holsteinischer Landtag 2015, S. 10) zu leisten. 

Diese Entwicklung wird insbesondere durch den Ausbau der Windenergie in 

Schleswig-Holstein getrieben. Diese ist bei regionaler Betrachtung dadurch 

geprägt ist, dass deutlich mehr als. die Hälfte der derzeit installierten Leistung an 

der Nordseeküste Schleswig-Holsteins (in den Kreisen Nordfriesland und 

Dithmarschen) vorzufinden ist. 

Allgemein betrachtet wird die Entwicklung der regenerativen Stromerzeugung in 

Schleswig-Holstein durch zwei Faktoren wesentlich bestimmt.  

¶ Erstens ergibt sie sich aus der Konstruktion und der Wirkungsweise des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) als bundesweitem 

Fördermechanismus. Die Gestaltung des Ökostromsektors reflektiert 

weitestgehend die Strukturen des EEG. Mit anderen Worten: Ohne das 

EEG (und seinen Vorläufer in Form des Stromeinspeisungsgesetzes 

StrEG aus dem Jahr 1991) wäre der Ausbau der erneuerbaren Energien 

auch in solchen Regionen kaum denkbar, die ï wie etwa die schleswig-

holsteinische Westküste ï über relativ günstige Standortbedingungen 

verfügen. Der Strommarkt Schleswig-Holsteins lässt sich zwar rein 

rechnerisch vom gesamtdeutschen Strommarkt separieren und 

ausweisen, ein aus energiewirtschaftlicher Sicht eigenständiger 

Strommarkt Schleswig-Holsteins existiert jedoch nicht. Er erscheint aus 

energiewirtschaftlicher Sich auch wenig wünschenswert.  

¶ Und zweitens wird die Entwicklung beeinflusst vom energie- und 

klimapolitischen Zielsystem des Landes, welches z.B. durch die 

landesplanerischen Vorgaben in der Fläche die Voraussetzungen für den 

Ausbau der erneuerbaren Energien mitbestimmt. Hierbei ist zu betonen, 

dass sich das energie- und klimapolitische Zielsystem Schleswig-
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Holsteins ï wenn auch mit eigenständigen Akzentuierungen ï 

grundsätzlich auf die Zielsysteme des Bundes und der EU bezieht.  

Die energie- und klimapolitischen Ziele des Landes Schleswig-Holstein können 

den derzeit jährlich veröffentlichten Energiewende- und Klimaschutzberichten 

entnommen, in der folgenden Tabelle 1 zusammengefasst und in den Kontext 

der entsprechenden Zielsetzungen des Bundes und der EU gesetzt werden. 

Das wesentliche Ziel der Klimapolitik besteht auch nach Auffassung der 

Landesregierung in der Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Schleswig-

Holstein strebt an, diese (gegenüber den Niveaus von 1990) bis zum Jahr 2020 

um 40% und bis zum Jahr 2050 um 80-95% zu reduzieren. Da hierbei 

ausdrücklich der obere Rand des auch vom Bund und der EU formulierten 

Zielkorridors von 95% anvisiert wird, wird für das Jahr 2030 ein entsprechend 

höheres Ziel als etwa im Bund oder der EU angestrebt. Die modellgestützten 

Berechnungen des Landes zeigen, dass die erneuerbaren Energien in 

Schleswig-Holstein im Jahr 2013 durch die damit einhergehende Reduktion des 

Verbrauchs fossiler Brennstoffe bereits einen Anteil von 34% an der Reduktion 

der Treibhausgase Schleswig-Holsteins leisten und dass die Bedeutung der 

erneuerbaren Energien in diesem Bereich zukünftig deutlich ansteigen wird.  

In Bezug auf sektorale Ziele der Energiepolitik im Stromsektor strebt die 

Landesregierung an, die im Land identifizierten Ausbaupotenziale der 

erneuerbaren Energien im Stromsektor bis zum Jahr 2025 Ămºglichst vollstªndigñ 

auszuschöpfen und damit einen Anteil von mindestens 300% am 

Bruttostromverbrauch Schleswig-Holsteins zu erreichen. Das bundesdeutsche 

Ziel ist hingegen auf einen Ökostrommarktanteil von 40-45% im Jahr 2025 

ausgerichtet, während die EU sich bislang insbesondere aufgrund der regional 

stark unterschiedlichen Strom-Mixe ihrer Mitgliedsländer für keine quantifizierten 

Ziele bzw. Vorgaben ausgesprochen hat. Dies bedeutet (zumindest bei dieser 

rein rechnerischen Betrachtung), dass Schleswig-Holstein sehr große 

Strommengen an die ¿brigen Bundeslªnder Ăexportierenñ wird und daf¿r die 

entsprechenden Netzkapazitäten bereit stehen müssen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, wurden in der Landesplanung zusätzliche Windeignungsgebiete 

ausgewiesen. Auch wenn diese Planungen derzeit aufgrund der jüngsten 

Rechtsprechung des OVG Schleswig als unsicher gelten müssen, beabsichtigt 

die Landesregierung weiterhin, ihre klimapolitischen Ziele in die 

landesplanerischen Steuerung des Ausbaus der Windenergie einfließen zu 

lassen.  

Da die Zielformulierung Schleswig-Holsteins nicht auf absolute Kapazitäten, 

sondern auf ĂMarktanteileñ am Bruttostromverbrauch ausgerichtet ist, ist natürlich 

auch die Entwicklung der Energienachfrage von Bedeutung. Hier ist 

hervorzuheben, dass die durchaus anspruchsvollen Ziele des Bundes (etwa in 

Bezug auf eine Halbierung des Bruttostromverbrauchs um 50% bis zum Jahr 

2050) auch auf Schleswig-Holstein Anwendung finden sollen. Ob und inwieweit 

diese angesichts der Zielformulierung realistisch sind, soll an dieser Stelle nicht 

diskutiert werden. Sollte dieses Ziel der Energieeinsparung verfehlt werden, 

wären jedoch entsprechend höhere absolute Kapazitäten der Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien notwendig, um das anvisierte 300%-Ziel zu 

erreichen.  
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Tabelle 1: 
Ziele der Energie- und Klimapolitik  

(Quelle: In Anlehnung aus Schleswig-Holsteinischer Landtag 2015, S.11) 

Ziele EU Deutschland 
Schleswig-

Holstein 

Treibhausgasreduktion 
(in % gegenüber 
Basisjahr 1990) 

   

Bis 2020 

20% oder 30% (im 
Falle eines 

internationalen 
Abkommens) 

40% 

Ziele des Bundes 
und der EU 

werden 
unterstützt 

Bis 2030 
40% 

 
 

40% 50% 

Bis 2050 80 bis 95% 
EU-Ziel wird 
unterstützt 

Ziele des Bundes 
und der EU 

werden 
unterstützt 

 

Anteil Erneuerbarer 
Energien im Stromsektor 

(in % des 
Stromverbrauchs) 

Kein quantifiziertes 
Ziel 

  

Bis 2020 
 
 
 

35%  

Bis 2025  40-45% 

300% (bezogen 
auf 

Stromverbrauch 
in Schleswig-

Holstein) 
 

Minderung 
Primärenergieverbrauch 

(in % gegenüber 
Basisjahr 2008 ) 

  

Bundesziele auf 
Schleswig-

Holstein 
übertragen 

Bis 2020 20% 20% 
 
 
 

Bis 2050  50% 
 
 
 

Minderung 
Stromverbrauch (in % 
gegenüber Basisjahr 

2008 ) 

Kein quantifiziertes 
Ziel 

 

 
Bundesziele auf 

Schleswig-
Holstein 

übertragen 

Bis 2020  10% 
 
 

Bis 2050  50% 
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2.2  ENTWICKLUNG UND STAND DES AUSBAUS DER ERNEUERBAREN ENERGIEN  

  IN DEUTSCHLAND UND SCHLESWIG-HOLSTEIN  

 

Die erneuerbaren Energien waren 2014 bei den produzierten Strommengen 

erstmals die wichtigste Stromquelle bei der Stromerzeugung in Deutschland. Ihr 

Anteil betrug rd. 28% am Bruttostromverbrauch und war damit größer als die 

Stromeispeisung aus Braunkohlekraftwerken, die 2014 den zweitgrößten Anteil 

an der Stromerzeugung bereitstellte. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am 

Bruttostromverbrauch ist im Jahr 2014 um 2,3 Prozentpunkte gegenüber dem 

Vorjahr gestiegen. Nach Ansicht einiger Experten (z.B. Fraunhofer-Institut für 

Windenergie und Energiesystemtechnik 2015) bestehen bei einer Verstetigung 

dieses Wachstums gute Aussichten, das Ziel zu erreichen, den Anteil der 

Erneuerbaren im bundesdeutschen Energiemix bis zum Jahr 2025 auf 40-45 % 

zu steigern.  

Da es die Zielsetzung dieser Studie ist, die Entwicklung der erneuerbaren 

Energien in Schleswig-Holstein insbesondere in Bezug auf die bei der 

Ökostromförderung anfallenden Einnahme- und Ausgabenströme zu 

untersuchen, soll zunächst der Stand der Entwicklung bei den verschiedenen 

Technologien im Land Schleswig-Holstein in Relation zur gesamtdeutschen 

Marktentwicklung dargestellt werden. Mögliche Unterschiede zwischen 

Deutschland und Schleswig-Holstein, die sich hier zeigen, sind ein erster Hinweis 

auf die Position, die Schleswig-Holstein innerhalb des Wälz- und 

Umverteilungsmechanismus des EEG, einnimmt. Diese Position stellt 

anschließend den Ausgangspunkt einer stärker disaggregierten Betrachtung für 

die EEG-induzierten finanziellen Ströme innerhalb Schleswig-Holsteins dar.  

Wie sich der Umfang und die Struktur der Stromeinspeisung aus erneuerbaren 

Energien in den letzten 25 Jahren verändert haben, kann der folgenden 

Abbildung 3 entnommen werden. Noch 1990, als die gesetzliche 

umlagefinanzierte Förderung des Ökostroms mit dem damaligen 

Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) begonnen wurde, stellten die 

Wasserkraftwerke die bedeutendste Technologie in diesem Bereich dar. 

Wasserkraftwerke stellten 1990 rd. 90% der erneuerbaren Kapazitäten und der 

produzierten Strommengen bereit. Die verbleibenden Anteile von weniger als 

10% vereinten noch zu Beginn der 1990er Jahre im Wesentlichen die 

Müllverbrennung biogener Abfallstoffe (Müllverbrennung) und 

Biomassekraftwerke auf sich. Die Windenergie trug sowohl bei den Kapazitäten 

als auch bei den produzierten Strommengen weniger als 1% hierzu bei. Die 

absoluten Kapazitäten und die eingespeisten Strommenge der Wasserkraft sind 

zwar über die letzten 20 Jahre nahezu konstant geblieben, allerdings reduzierte 

sich ihr relativer Anteil innerhalb der Ökostromtechnologien bis heute auf weniger 

als 2% und ihr Anteil bei den unter dem Dach des EEG vermarkteten 

Strommengen auf weniger als 5%. Die Fördermechanismen des StrEG führten in 

den 1990er Jahren zunächst zu einem Wachstum der Windenergie, dessen 

Dynamik mit der Einführung des EEG im Jahr 2000 verstärkt und auch auf die 

Biomasse und die Photovoltaik ausgedehnt wurde.  
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Abbildung 3: 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 1990-2014 

 

 

Mit diesen Prozessen ging eine deutliche Veränderung der regionalen Struktur 

der erneuerbaren Energien im deutschen Stromsektor einher: Während die 

Wasserkraft aufgrund des dafür notwendigen Gefälles ganz überwiegend in den 

alpennahen Regionen und den Mittelgebirgen Süddeutschlands zum Einsatz 

kommt, findet der Ausbau der Windenergie insbesondere in Norddeutschland 

statt, wo die eher windreichen Küstenregionen sehr gute Bedingungen für die 

Windenergie anbieten. Der Ausbau der Photovoltaik findet hingegen stärker in 

Süddeutschland statt, wo aufgrund der höheren Anzahl an Sonnenstunden relativ 

bessere Bedingungen als etwa im Norden vorliegen. Neben den klimatischen 

und geografischen Standortbedingungen wirken sich allerdings auch die 

Siedlungsstrukturen und die damit verbundenen Flächenverfügbarkeiten auf die 

Nutzung der erneuerbaren Energien aus. So bietet sich die Nutzung der 

Windenergie wegen der notwendigen Abstandshaltung zu Wohngebieten eher in 

ländlichen Regionen an. Dies gilt in ähnlicher Weise für die Nutzung der 

Biomasse bei der Stromerzeugung. Demgegenüber ist der Anteil der 

Photovoltaik in städtischen Regionen aufgrund der höheren Anzahl an 

geeigneten Dachflächen meist deutlich höher als im ländlichen Raum. Dieser 

eher für die städtische Nutzung sprechende Faktor wird bei der Photovoltaik 

allerdings häufig durch die Eigentümerstruktur modifiziert. Da der Einbau einer 

Photovoltaik-Anlage i.d.R. selbst genutztes Wohneigentum voraussetzt, findet 

sich auch in ländlichen Regionen, die durch eine hohe Dichte an 

Einfamilienhäusern im Eigenbesitz geprägt sind, häufig ein relativ großer Anteil 

von Photovoltaik-Anlagen.  
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Für eine erste Betrachtung des Entwicklungsstandes im Bereich der 

Anlagenanzahl, der Kapazitäten und der EEG-fähigen Strommengen in 

Deutschland und dem Bundesland Schleswig-Holstein wird in der Tabelle 2 auf 

Zahlen und Statistiken des BDEW (2015) zurückgegriffen, die den Status der 

Entwicklung für den Stand am 31.12.2013 zusammenfassen. Aus Gründen der 

Zurechenbarkeit wird in dieser Statistik darauf verzichtet, die Offshore-

Windenergie in der Nord- und Ostsee den Kapazitäten oder dem Stromertrag 

einzelner Bundesländer zuzurechnen.  

 

Tabelle 2: 
Anzahl, Leistung und Strommengen von EEG-Anlagen  

in Schleswig-Holstein und Deutschland  
(Quelle: in Anlehnung an BDEW 2015, S. 25ff., Stand der Erhebung: 31.12.2013) 

 Energieträger 
Anlagen-

zahl 

in % von 

gesamt 

Leistung 

[MW] 

in % von 

gesamt 

EEG-fähige 

Strommen

gen [GWh] 

in % von 

gesamt 

 
Wasser 24 0,1 6 0,1 6,3 0,1 

 
Deponiegas 11 0,0 9 0,2 12,3 0,1 

Schleswig-

Holstein 
Klärgas 12 0,0 5 0,1 2,6 0,0 

 
Biomasse 865 2,0 361 6,5 2.465,10 23,6 

 
Wind Onshore 2.661 6,3 3.753 67,7 6.683,50 64,1 

 
Photovoltaik 38.799 91,6 1.408 25,4 1.254,10 12,0 

 
Gesamt 42.372 100,0 5.543 100,0 10.423,90 100,0 

 
Wasser 6.794 0,5 1.428 1,8 6.269,20 5,0 

 
Deponiegas 351 0,0 219 0,3 479,2 0,4 

 
Klärgas 272 0,0 89 0,1 76,3 0,1 

 
Grubengas 90 0,0 269 0,3 1.220,30 1,0 

Deutschland 

(alle 

Bundesländer) 

Biomasse 13.589 0,9 6.100 7,9 36.258,50 28,8 

 
Geothermie 7 0,0 30 0,0 76,9 0,1 

 
Wind Onshore 23.024 1,6 33.657 43,3 50.803,20 40,4 

 
Wind Offshore 113 0,0 508 0,7 904,8 0,7 

 
Photovoltaik 1.436.115 97,0 35.345 45,5 29.712,60 23,6 

 
Gesamt 1.480.355 100,0 77.645 100,0 125.803,90 100,0 

 

Die Betrachtung der Anzahl der einzelnen Anlagen ist aufgrund der Heterogenität 

der Technologien und der starken Dominanz eher kleiner Photovoltaik-Anlagen 

zwar nur ein sehr oberflächlicher Indikator, aber bereits hier zeigt sich ein 

wichtiger Unterschied zwischen der Entwicklung Deutschlands insgesamt und 

der Entwicklung in Schleswig-Holstein: Während in Deutschland rd. 97% aller 

Anlagen zur Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien Solaranlagen sind, 

beträgt dieser Anteil in Schleswig-Holstein aufgrund einer relativ größeren 

Bedeutung der Windenergie lediglich 91,6%. Betrachtet man hingegen die 
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installierte Leistung und den Stromertrag in den einzelnen Technologiebereichen, 

so zeigt sich die große Bedeutung der Windenergie in Deutschland: Von den 

insgesamt knapp 77 GW installierter Leistung von Ökostromtechnologien stellt 

die Windenergie Onshore zwar mit 43,3% hinter der Photovoltaik mit 45,5% nur 

den zweitgrößten Anteil, beim Stromertrag in Form der produzierten EEG-fähigen 

Strommengen ist die Windenergie mit 40,4% jedoch sehr viel bedeutsamer als 

der Solarstrom, der lediglich im Umfang von 23,6% zur gesamten 

Ökostromerzeugung beiträgt. Hinter der Windenergie stellt die Biomasse mit 

einem Anteil von 28,8% die zweitgrößte Stromerzeugungsmenge bereit. Wenig 

überraschend ist, dass die Struktur der Ökostromerzeugung in Schleswig-

Holstein gegenüber dem bundesdeutschen Durchschnitt  

¶ durch einen sehr viel größeren Anteil der Windenergie (67,7 % der 

installierten Kapazitäten und 64,1% der produzierten Strommengen)  

¶ und einen deutlich kleineren Anteil der Photovoltaik (25,4% der 

Kapazitäten und 12% der Strommengen)  

geprägt ist. In Bezug auf die Nutzung der Biomasse liegt das landwirtschaftlich 

geprägte Schleswig-Holstein mit seinen Kapazitäten zwar leicht unterhalb und 

mit seinem Stromertrag leicht oberhalb des bundesdeutschen Durchschnitts, 

diese Unterschiede erscheinen jedoch eher gering. Zusammenfassend kann also 

festgestellt werden, dass Schleswig-Holstein gegenüber dem gesamtdeutschen 

System durch einen überdurchschnittlichen Ausbau der Onshore-Windenergie 

und einen deutlich unterdurchschnittlichen Ausbau der Solarenergie geprägt ist.  

In Bezug auf die Verteilung der Ökostromkapazitäten innerhalb Schleswig-

Holsteins auf die 11 Kreise und 4 kreisfreien Städte kann festgestellt werden, 

dass die beiden Kreise Dithmarschen und Nordfriesland zusammen ca. 60% der 

Windenergiekapazitäten, 40% der Photovoltaik und 50% der gesamten 

Kapazitäten Schleswig-Holsteins auf sich vereinen. Darüber hinaus ist 

hervorzuheben, dass im Kreis Schleswig-Flensburg die relativ größten Biomasse-

Kapazitäten und die zweitgrößten Photovoltaik-Kapazitäten des Landes installiert 

sind. Mittlere Anteile der Kapazitäten fallen in den Kreisen Steinburg und 

Ostholstein an, die übrigen Kreise und kreisfreien Städte des Landes verfügen 

hingegen über geringe bis sehr geringe Anteile an den 

Ökostromerzeugungskapazitäten des Landes (vgl. hierzu die weiteren 

Ausführungen im Abschnitt 3.2 dieser Studie).  

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Standes, der hier nur kurz skizziert werden 

soll, lassen sich die Ausbaupläne der Landesregierung für die unterschiedlichen 

erneuerbaren Energieträger bis zum Jahr 2015 anhand der Tabelle 3 

charakterisieren.  
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Tabelle 3: 
Ausbaupotenziale erneuerbarer Energien im Strommarkt in Schleswig-Holstein  

(Quelle: Schleswig-Holsteinischer Landtag 2015, S. 14) 
Energieträger 

[GW] 

Ist 

2013 

Ist 

2014 

2015 2020 2025 

Wind Onshore 3,7 4,8 5,8 9,0 10,5 

Photovoltaik 1,5 1,6 1,7 2,3 2,9 

Biomasse 0,35 0,4 0,4 0,4 0,4 

Wasserkraft 0,006 0,006  Kein 

weiteres 

 

Sonstige 0,1 0,1  Potential  

Wind Offshore 0 0,9 1,5 1,7 2,5 

Gesamt 5,7 7,8 9,5 13,5 16,4 

 

Die Aussichten der einzelnen Energieträger werden dabei wie folgt eingeschätzt: 

¶ Es wird damit gerechnet, dass die im Bereich der Onshore-Windenergie 

installierten Kapazitäten von derzeit rd. 5 GW auf mehr als 10,5 GW 

nahezu verdoppelt werden können. Nach der bisherigen Ausweisung der 

Windeignungsflächen im Dezember 2012 stehen rund 1,7 Prozent der 

Landesfläche für den weiteren Ausbau der Onshore-Windenergie zur 

Verfügung. Die Landesregierung bezieht sich mit ihren Zielsetzungen auf 

eine Potenzialstudie des Bundesverbandes Windenergie (BWE) und plant 

im kommenden Jahrzehnt einen durchschnittlichen Zuwachs von ca. 550 

MW pro Jahr. 

¶ Die Entwicklung der Offshore-Windenergie wird nach dem Anschluss 

einiger großer Windparks in der Nordsee bis zum Ende des Jahres 2015 

ebenfalls durch einen Anstieg der Kapazität geprägt sein. Hier wird damit 

gerechnet, dass die Kapazitäten von 1,5 auf 2,5 GW steigen.  

¶ Auch vom weiteren Ausbau der Photovoltaik, der sich nach der EEG-

Novelle des Jahres 2012 vorübergehend etwas abgeschwächt hat, 

erwartet die Landesregierung ein weiteres Wachstum, so dass bis zum 

Jahr 2025 eine Kapazität von 2,9 GW bereit gestellt werden soll.  

¶ Beim Energieträger Biomasse geht das Land hingegen davon aus, dass 

Ădas nachhaltig nutzbare Stoffpotenzialñ schon heute weitgehend 

ausgeschöpft ist, die derzeitigen Kapazitäten und die Stromerzeugung 

lediglich eine leichte Steigerung erfahren werden. Zudem wird im 

vorhandenen Anlagenbestand eine Flexibilisierung des Betriebs 
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angestrebt. Dies würde zwar zu einer energiewirtschaftlich sinnvollen 

Entlastung der Stromnetze beitragen, wäre andererseits jedoch mit einer 

Reduktion der Volllaststunden der einzelnen Anlagen verbunden. Aus 

Sicht der Landesregierung müsse daher perspektivisch eine Veränderung 

der energiewirtschaftlichen Rahmensetzungen für sog. 

Flexibilisierungsoptionen im Kraftwerkspark der erneuerbaren Energien 

angestrebt werden. 

¶ Im Bereich der Wasserkraft und der übrigen erneuerbaren Energieträger 

erscheint das regionale Potenzial aufgrund der natürlichen 

Standortbedingungen derzeit erschöpft. Es spielt daher in der 

quantitativen Ausbauplanung des Landes keine weitere Rolle.  

Insgesamt wird also insbesondere die zukünftige Entwicklung der Windenergie 

an Land und auf dem Meer von großer Bedeutung sein, wenn das Land das 

mittelfristige Ziel eines Anteils von 300% am Bruttostromverbrauch erreichen will. 

Das bis zum Jahr 2025 erwartete Wachstum des Windenergiestroms wird damit 

ï zumindest rein rechnerisch bezogen auf die Strommengen ï den Ausstieg aus 

der Kernenergie kompensieren. Noch im Jahr 2013 trug die Kernenergie 43% zur 

Stromerzeugung in Schleswig-Holstein bei. Nach dem Beschluss des Bundes 

zum Ausstieg aus der Kernenergie wird in Schleswig-Holstein das letzte 

Kernkraftwerk im Jahr 2021 vom Netz gehen.  

Bevor in den folgenden Abschnitten dieser Studie die finanziellen Ströme bei der 

Förderung des Ökostroms aus Sicht des Landes Schleswig-Holsteins näher 

betrachtet und abgebildet werden sollen, erscheint es sinnvoll, die ökonomische 

Logik der Ökostromförderung und ihre Einordnung in das Zielsystem der Umwelt- 

und Klimapolitik noch einmal näher zu betrachten. Diese Überlegungen werden 

als Exkurs vorgetragen, da sie zwar den volkswirtschaftlichen Hintergrund der 

unten entwickelten regionalen Saldierungen beleuchten, für die dort dargestellten 

Modellierungen aber nicht von zentraler Bedeutung sind.  

 

2.3  EXKURS 1: ÖKONOMISCHE BETRACHTUNG DES  

  KLIMAPOLITISCHEN ZIELSSYSTEMS  

 

Auch wenn die o.g. landespolitischen Zielsetzungen in der Klimapolitik und bei 

der Förderung der erneuerbaren Energien aus Sicht dieser Studie als gegeben 

betrachtet werden, soll an dieser Stelle eine kurze ökonomische Einschätzung 

zur Struktur des Zielsystems formuliert werden. Die Klimapolitik und 

insbesondere die Förderung der erneuerbaren Energien sind in den letzten 

Jahren zu einem beherrschenden gesellschaftlichen Thema geworden, dessen 

Bedeutung mittlerweile weit über die Umweltpolitik hinausreicht. Vor dem 

Hintergrund vielfältiger naturwissenschaftlicher Befunde richten sich die von der 

Europäischen Union, der Bundesregierung und den verschiedenen 

Landesregierungen in der Klima- und Umweltpolitik verfolgten und quantifizierten 

Ziele vorrangig auf 

1. Die Verringerung des Primärenergiebedarfs 
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2. Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger 

3. Die Senkung der Treibhausgasemissionen, insbesondere von CO2. 

Diese Ziele richten sich vorwiegend auf den Energiesektor der Volkswirtschaft. 

Sie sind dort in das allgemeine energiewirtschaftliche Zieldreieck (bestehend aus 

Preiswürdigkeit, Versorgungssicherheit und Umweltfreundlichkeit) eingebettet, 

aber da verschiedentlich auch noch weitere Ziele der Umwelt- und Klimapolitik 

benannt werden (z.B. eine direkte Erhöhung der Energieeffizienz), stellt sich 

zunächst die Frage nach der inhaltlichen Struktur dieses Zielsystems. Geht man 

also ï wie etwa in Tabelle 1 dargestellt ï davon aus, dass das primäre 

klimapolitische Interesse der Reduktion der CO2-Emissionen gelten sollte, so 

lassen sich die gesamtwirtschaftlichen Determinanten der CO2-Emissionen 

entlang der energiewirtschaftlichen Umwandlungskette anhand der folgenden 

Identitätsgleichung darstellen: 

 

 CO2 := CO2/C * C/PEV * PEV/EEV * EEV/NEV * NEV/BIP * BIP    

 

Hierbei gilt:  

C=Kohlenstoffmenge, PEV=Primärenergieverbrauch 5  (bezieht sich auf alle 

ursprünglichen Energiequellen wie fossile Brennstoffe, Kernenergie oder 

regenerative Energie), EEV=Endenergieverbrauch (als der nach 

Energieumwandlung und ïübertragung verbliebene Teil der Primärenergie, der 

den Anwendern zur Verfügung gestellt wird), NEV=Nutzenergieverbrauch (als 

der nach der Umwandlung beim Anwender verbleibende Teil der Endenergie, 

z.B. in Form von Wärme, Kälte. Licht oder mechanischer Arbeit), 

BIP=Bruttoinlandsprodukt. 

Der Grundgedanke der Identitätsgleichung liegt darin, dass die Emission von 

CO2 ausschließlich bei der Nutzung bzw. Verbrennung kohlenstoffhaltiger 

Energieträger entsteht und dass sich entlang der energiewirtschaftlichen 

Umwandlungskette sehr unterschiedliche Aktivitäten auf das Niveau der CO2-

Emissionen einer Volkswirtschaft auswirken. Neben dem Niveau der 

gesamtwirtschaftlichen Aktivität (BIP) wirken sich beispielsweise 

½ die beim Einsatz der unterschiedlichen kohlenstoffhaltigen Energieträgern 

entstehenden Emissionen, 

½ der Kohlenstoffgehalt des Primärenergieverbrauchs,  

½ das Verhältnis von Primärenergieverbrauch zu Endenergieverbrauch, 

bzw. von Endenergieverbrauch zu Nutzenergieverbrauch und schließlich 

½ das Verhältnis von Nutzenergie zum Niveau des Bruttoinlandsproduktes 

auf das gesamtwirtschaftliche Emissionsniveau aus. Auf den verschiedenen 

Umwandlungsstufen ergeben sich damit grundsätzlich die folgenden 

Ansatzpunkte für eine Verringerung von CO2-Emissionen: Emissionen können 

                                                                 
5
  Hier sei darauf hingewiesen, dass aus naturwissenschaftlicher Sicht der Begriff 

ĂVerbrauchñ streng genommen falsch ist, da Energie niemals verbraucht, sondern 

immer nur umgewandelt werden kann.  
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durch Rückhaltung und anschließende Speicherung (sog. Carbon-capture-and-

Storage) begrenzt werden (Anknüpfungspunkt in der Umwandlungskette: CO2/C). 

Weiterhin kann der Brennstoffmix geändert werden, so kann durch die 

zunehmende Verwendung erneuerbarer Energieträger der Kohlenstoffgehalt des 

Primärenergieverbrauchs verringert werden (C/PEV). Darüber hinaus richten sich 

verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz auf die 

folgenden Stufen der Energieumwandlungskette:  

½ PEV/EEV: Erhöhung des Umwandlungswirkungsgrades z.B. durch den 

Ersatz oder die Verbesserung von Kraftwerken), 

½ EEV/NEV: Verbesserung der Energieeffizienz , d.h. dem Verhältnis von 

Energieoutput zu Energieinput z.B. durch den Einsatz von 

Brennwerttechnik bei der Gebäudebeheizung, 

½ NEV/BIP: Verringerung der Nutzenergie bei konstantem wirtschaftlichem 

Aktivitätsniveau (z.B. Wärmedämmung). 

Maßnahmen zur Effizienzverbesserung zielen letztlich auf eine 

Faktorsubstitution, d.h. der Erhöhung des Einsatzes von Kapital (und/oder Arbeit) 

bei gleichzeitiger Reduktion des Energieeinsatzes. Sofern eine derartige 

Substitution nicht oder nur unvollkommen gelingt, resultiert hieraus eine Senkung 

des gesamtwirtschaftlichen Aktivitätsniveaus, was damit grundsätzlich ebenfalls 

als eine Option zur Reduktion des Emissionsniveaus angesehen werden kann. 

Aus ökonomischer Sicht kann aus dieser Betrachtung die Schlussfolgerung 

abgeleitet werden, dass die oben genannten Ziele der Klimapolitik (Reduktion der 

Treibhausgase, Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energieträger und 

Senkung des Primärenergieverbrauchs) nicht unabhängig voneinander verfolgt 

werden können. Das Zielsystem der Klimapolitik ist daher tendenziell inhaltlich 

überbestimmt. Auch eine Regionalisierung von Energiewendezielen muss 

skeptisch betrachtet werden, wenn nicht sichergestellt ist, dass die auf den 

unterschiedlichen föderalen Ebenen angesiedelten Ziele systematisch 

aufeinander abgestimmt sind, oder wenn die regionalen Klimaziele eher 

regionalspezifischen Interessen dienen. 

Betrachtet man die Verringerung der Treibhausgase als verbleibendes Hauptziel 

der Klima- und Umweltpolitik, so sind die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren 

Energien und die Senkung des Primärenergiebedarfs lediglich als Mittel zur 

Erreichung dieses Ziels anzusehen. Anders als Ziele können Mittel jedoch in 

einer substitutionalen Beziehung zueinander stehen. Aus ökonomischer Sicht 

kann das klimapolitische Ziel nur dann wirtschaftlich effizient verfolgt werden, 

wenn die hierbei zum Einsatz kommenden Mittel nicht in einem starren Mix zum 

Einsatz kommen. Kosteneffizienz ist an die Bedingung gebunden, dass sich die 

marginalen Opportunitätskosten der Vermeidung von CO2-Emissionen in 

Verbrennungsprozessen, durch den Einsatz erneuerbarer Energien oder durch 

eine Erhöhung der Energieeffizienz gerade ausgleichen, dass also der 

wirtschaftliche Aufwand zur Vermeidung einer Einheit Emissionen durch den 

Einsatz zusätzlicher Einheiten von erneuerbaren Energien, verbesserter 

Energieeffizienz oder einer Verringerung des Primärenergieverbrauchs gleich ist. 

Sofern Divergenzen zwischen den Opportunitätskosten der 

Emissionsvermeidung vorliegen, bedeutet dies, dass aus gesamtwirtschaftlicher 
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Sicht dasselbe Niveau an Klimaschutz zu geringeren Kosten realisiert werden 

könnte. Die in der Realität zu beobachtende Vielzahl sektoraler Vorgaben und 

technologiespezifischer Auflagen mag aus Sicht einer auf Partizipation und 

möglichst umfassende Beteiligung aller Sektoren und Akteure ausgerichteten 

Klimapolitik verständlich sein, sie ist aus ökonomischer Sicht jedoch zu 

hinterfragen, wenn die Maßnahmen zu deutlichen und vermeidbaren 

gesamtgesellschaftlichen Kostenbelastungen führen.  

 

2.4  EXKURS 2: DIE FÖRDERUNG ERNEUERBARER ENERGIEN  

  ALS INSTRUMENT DER KLIMAPOLITIK  

 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird von vielen Menschen vermutlich als 

das wirkungsvollste Instrument einer effektiven Klimapolitik wahrgenommen. 

Häufig stellt sich beispielsweise die Frage, warum die Politik nicht ähnlich 

entschlossen auch eine Förderung der Energieeffizienz im Gebäudebereich oder 

der erneuerbaren Energien im Wärmesektor betreibt. Der Grund dafür liegt in 

einer Besonderheit des Stromsektors, die in anderen Sektoren der 

Energiewirtschaft oder anderen, von umweltorientierten Regulierungen 

betroffenen Branchen nicht gegeben ist. Der Stromsektor ist durch ein 

sogenanntes natürliches Monopol gekennzeichnet, welches in besondere Weise 

die Umsetzung hoheitlicher Politikmaßnahmen erlaubt.  

Die ökonomische Legitimation von Markteingriffen zur Förderung erneuerbarer 

Energien wird allgemein darin gesehen, dass die Kosten der herkömmlichen 

Energieerzeugung aufgrund der dabei anfallenden Emissionen nicht vollständig 

die sozialen Kosten der Stromerzeugung reflektieren. Um diesen Sachverhalt 

allgemein auf den Strommarkt zu übertragen wird vereinfachend in Abbildung 4 

das herkömmliche, aus fossilen Energieträgern bestehende Stromangebot durch 

die langfristige Grenzkostenkurve MCf dargestellt. Angenommen wird, dass die 

Stromproduzenten im Wettbewerb zu Grenzkosten anbieten. Die Stromnachfrage 

der Verbraucher sei durch die vertikale, preisunelastische Nachfrage D 

gekennzeichnet. Zu den herrschenden Marktpreisen (im Schnittpunkt zwischen 

fossilem Stromangebot und der Nachfrage) sind die Anbieter von Ökostrom nicht 

konkurrenzfähig ï die von rechts abgetragene Angebotskurve des Ökostroms der 

langfristigen Grenzkosten MCEE liegt daher oberhalb der Kosten des fossilen 

Grenzanbieters. Da eine auf freiwilligen Zahlungen der Konsumenten beruhende 

wettbewerbliche Differenzierung des Ökostroms aus gesellschaftlicher Sicht als 

nicht hinreichend betrachtet wird, kommen auf dem Strommarkt hoheitliche 

umweltpolitische Instrumente zur Anwendung, die direkt auf die 

Ökostromförderung zielen (z.B. Einspeisungs-, Ausschreibungs- oder 

Quotenmodelle). Diese sind als Ausdruck des Gemeinlastprinzips anzusehen. 

Der gemeinsame Kern dieser Instrumente besteht darin, dass allen 

Stromverbrauchern die Pflicht auferlegt wird, bestimmte Ökostrommengen zu 

bestimmten Preisen zu konsumieren. Im Rahmen des in Deutschland 

praktizierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) erhalten die 
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Ökostromanbieter eine Subvention 6  für die Einspeisung von Strom, die dazu 

führt, dass diese konkurrenzfähig werden. In Abbildung 4 entspricht dies der 

nach links verschobene Ökostromangebotskurve MC+EEG. Hierdurch wird die 

fossile Stromerzeugung im Umfang XEEG (zu Gunsten des Ökostroms) verdrängt, 

was zum gesunkenen Nettopreis pn führt (sog. Merit-Order-Effekt). Die damit 

entstehenden Mehrkosten in Höhe des Rechtecks ABCD werden im Zuge der 

sog. EEG-Umlage auf ihren Stromverbrauch X0 umgelegt. 

 

Abbildung 4: 

Gemeinlastfinanzierung bei der Ökostromförderung  

 

 

 

Der Zweck dieser Abgabe besteht ausschließlich in der Erzielung des für das 

Ökostromziel benötigten Förderaufkommens. Das Rechteck ABCD stellt damit 

genau den Teil der Kosten der Ökostromerzeugung dar, der von den 

Übertragungsnetzbetreibern in Form der Umlage sozialisiert wird, während das 

Rechteck X1ADX0 den Marktwert des eingespeisten Ökostroms repräsentiert. Die 

in dieser Studie behandelten finanziellen Ströme stellen damit eine 

Konkretisierung des Gemeinlastprinzips dar (vgl. Menges 2007). Eine Änderung 

des EEG-Fördermechanismus in Richtung von Ausschreibungen oder 

Quotenvorgaben für bestimmte Technologien in diesem Bereich würde diesen 

Sachverhalt grundsätzlich nicht ändern. Anders als beim Verursacherprinzip, wie 

es etwa dem Emissionshandel zugrunde liegt, soll bei den belasteten Individuen 

gerade keine Verhaltensänderung (etwa in Richtung eines energiesparenden 

Verhaltens) induziert werden. Im Vordergrund der Regulierung steht damit eine 

möglichst allgemeine, solidarische Finanzierung der gesellschaftlich 

                                                                 
6
  Dass diese Subvention erhebungs- und auszahlungstechnisch nicht durch einen 

öffentlichen Haushalt läuft, sondern von den Energieversorgern erhoben und 

ausgezahlt wird, ist für den ökonomischen Subventionstatbestand unerheblich.  
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gewünschten Ökostromförderung, welche unzweifelhaft dem Gemeinlastprinzip 

zuzurechnen ist. In früheren Versionen des EEG-Gesetzestextes hat der 

Gesetzgeber diese Maßnahme noch fälschlicherweise mit einer Anwendung des 

Verursacherprinzips gerechtfertigt. Die Neigung der Umweltpolitik, sich in vielen 

Fªllen trotz der ĂProklamationñ des Verursacherprinzips im Zweifel der 

Gemeinlastfinanzierung zu bedienen, wurde in vielen Studien der Politischen 

Ökonomie untersucht (z.B. Schneider und Volkerts 1999). Grundsätzlich sind 

Subventionen und die dadurch entstehenden Nutzen einfacher durchzusetzen 

als die Einführung bzw. Erhöhung von Steuern, von denen große Teile der 

Bevölkerung negativ berührt werden. Im Fall der Ökostromförderung erhöhen 

neben der Tatsache, dass diese Subventionen nicht aus öffentlichen, sondern 

aus privaten Haushalten gezahlt werden müssen, noch einige zusätzliche 

Argumente die politische Attraktivität der Gemeinlastfinanzierung:  

½ Zunächst wirkt die auf den Stromverbrauch erhobene Abgabe (EEG-

Umlage) wie eine indirekte Steuer - allerdings mit dem Vorteil, dass 

aufgrund der geringen Nachfrageelastizität und der Netzbindung kaum mit 

den sonst von Finanzpolitikern gefürchteten Ausweichbewegungen der 

belasteten Verbraucher zu rechnen ist. 

½ Angebotsseitig werden die üblicherweise mit Subventionszahlungen 

zusammenhängenden negativen Effekte vermieden. So ist aufgrund der 

technischen Besonderheiten von Stromnetzen nicht mit unerwünschten 

Nebenwirkungen wie etwa reinen Mitnahmeeffekten zu rechnen: Die 

durch den Fördermechanismus ausgelösten Stromerzeugungen sind 

eindeutig Ăzusªtzlichñ. Sie führen aufgrund des staatlich garantierten 

Einspeisevorrangs fast automatisiert zu den gewünschten technischen 

Substitutionseffekten, da relativ umweltbelastende Stromerzeugungen an 

anderer Stelle verdrängt werden.7  

½ Darüber hinaus zeigen empirische Untersuchungen der 

Konsumentenpräferenzen, dass diese Art der Gemeinlastfinanzierung bei 

der Bevölkerung auf eine stabile Zustimmung trifft. Haushalte sind 

offenbar zu deutlich höheren Zahlungen für klimapolitische Maßnahmen 

bereit, wenn sie damit rechnen dürfen, dass die Belastungen auf alle 

Haushalte gleichmäßig verteilt werden und sich einzelne Haushalte dieser 

Verpflichtung nicht entziehen können (vgl. Menges und Traub 2008).  

   

 

                                                                 
7
  Die von der zunehmenden Einspeisung volatiler Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

ausgehenden Probleme für die Netzstabilität und Versorgungssicherheit werden hier nicht 

betrachtet. Der staatlich garantierte Einspeisevorrang erneuerbaren Energien stellt eine 

lexikografische Auflösung des energiewirtschaftlichen Zieldreiecks dar: Versorgungssicherheit 

und Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung werden hinter dem Ziel der Umweltfreundlichkeit 

de-facto als nachrangige Ziele behandelt. Die im weiteren Verlauf dieser Studie diskutierten 

Kosten des Einspeisemanagements verkörpern damit gewissermaßen die Kosten, die bei 

Aufrechterhaltung des Einspeisevorrangs entstehen, wenn im System das Ziel der 

Versorgungssicherheit in Gefahr gerät und technisch nur durch die punktuelle Abregelung der 

Einspeisung zu gewährleisten ist (vgl. hierzu Kapitel 3.1.4).  
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3  REGIONALE VERTEILUNGSWIRKUNGEN DER  

  ÖKOSTROM-FÖRDERUNG IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  
 

Während im vorhergehenden Kapitel die Systematik der Ökostromförderung 

vorwiegend aus der Ebene des Gesamtsystems betrachtet wurde, soll nun die 

Position der verschiedenen Regionen Schleswig-Holsteins innerhalb dieses 

Systems analysiert werden. Konkret soll eine Gegenüberstellung der EEG-

induzierten Mittelzuflüsse an die in einer Region ansässigen Anlagenbetreiber 

und der EEG-induzierten Mittelabflüsse bei den Stromverbrauchern derselben 

Region erfolgen. 

Um diese regionale Saldierung vornehmen zu können, muss zunächst die 

bislang nur oberflächlich behandelte EEG-Systematik näher erläutert und anhand 

bestimmter Annahmen einer regionalen Saldierung zugänglich gemacht werden.  

 

3.1  GRUNDSÄTZLICHE BETRACHTUNG DER EEG-SYSTEMATIK UND  

   DER DARAUF AUFBAUENDEN REGIONALEN SALDIERUNG 

 

3.1.1 DIE BESTIMMUNG DER EEG-UMLAGE 
Das im EEG formulierte System der Ökostromförderung greift auf verschiedenen 

Ebenen in das Beziehungsgeflecht liberalisierter Strommärkte ein. Für eine 

regionalökonomische Betrachtung und Abgrenzung der mit dem EEG 

verbundenen Finanzströme ist es zunächst wichtig, die verschiedenen 

Eingriffsebenen und deren Interaktion zu betrachten. 

¶ Aus umweltökonomischer Sicht stellt das EEG einen Markteingriff dar, der 

die Förderung der Erzeugung von Strom auf Basis erneuerbarer Energien 

mit der Idee der Internalisierung der externen Kosten der fossilen 

Stromerzeugung legitimiert.  

¶ Aus finanzwissenschaftlicher Sicht stellt diese Förderung eine 

Anwendung des Gemeinlastprinzips dar, nach der die Gesamtheit der 

Stromkonsumenten an den Kosten dieser Maßnahme beteiligt wird.  

¶ Seine außerordentlich hohe Effektivität erhält der Fördermechanismus 

jedoch erst durch die energiewirtschaftliche Dimension: Der Markteingriff 

setzt am Stromnetz an, das aus eng vermaschten Übertragungs- und 

Verteilnetzen besteht und ein sog. natürliches Monopol darstellt. 

Grundsätzlich bedeutet dies, dass alle Stromerzeuerger und 

Stromverbraucher an dieses Stromnetz angeschlossen sind und 

außerhalb des Netzes ï abgesehen von der Option der Eigenerzeugung 

oder der dezentralen Speicherung von Strom ï keine wirtschaftlich 

sinnvollen Optionen zur Beschaffung oder Vermarktung von Strom 

bestehen. Pragmatisch, aus der Sicht des Gesetzgebers formuliert, 

bedeutet dies, dass hoheitliche, auf der Ebene der Stromnetze 

vorgenommenen Eingriffe und Bestimmungen mangels Substituten keine 
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Ausweichbewegungen seitens der Anbieter oder der Konsumten nach 

sich ziehen können. Nur vor diesem Hintergrund kann der Gesetzgeber 

die im EEG garantierte Vorrangregelung für Ökostrom sicher stellen, nach 

der jeder Erzeuger nach bestimmten Kriterien seine Stromerzeugung 

unabhängig von anderen, z.B. zeitlichen oder räumlichen Parametern in 

das Stromnetz einspeisen kann und hierfür eine vom Gesetzgeber 

festgelegte Vergütung erhält, die über eine Abgabe aller ans Stromnetz 

angeschlossenen Verbraucher finanziert wird. 

Der Gesetzgeber delegiert die energiepolitische Aufgabe der Ökostromförderung 

an die Stromnetzbetreiber. Das damit ausgelöste Subventionsvolumen, das zur 

Förderung notwendig ist, und die damit verbundenen regionalen und sektoralen 

(Um-)Verteilungseffekte berühren an keiner Stelle die öffentlichen Haushalte, 

wenn man davon absieht, dass die von den Stromkonsumenten zu zahlende 

EEG-Abgabe noch einen an den Staat abzuführenden Mehrwertsteueraufschlag 

nach sich zieht. Die mit der EEG-Finanzierung verbundenen Finanzströme 

hängen also eng mit der Struktur des Stromnetzes und der daran beteiligten 

Akteure zusammen.  

¶ Das deutsche Stromnetz ist auf der Ebene der Übertragungsnetze in vier 

sog. Regelzonen aufgeteilt.  

¶ Die Stromeinspeisung auf Basis erneuerbarer Energien findet jedoch 

ganz überwiegend auf der darunter liegenden Ebene der Verteilnetze 

bzw. der Verteilnetzbetreiber statt.  

¶ Die Belieferung bzw. Versorgung von Endkunden mit Strom wird durch 

die netznutzenden Elektriztätsversorgungsunternehmen (EVU) 

gewährleistet, die als wettbewerbliche Marktteilnehmer aber nicht dem 

Bereich des natürlichen Monopols angehören.  

¶ Ein wesentliches Element der EEG-Förderung besteht darin, dass der 

geförderte Ökostrom dem wettbewerblichen Vermarktungsprozess durch 

die EVU entzogen sind. Ähnlich wie auf den Märkten für Regel- und 

Ausgleichsenergie übernehmen daher die Netzbetreiber als natürliche 

Monopolisten die Rolle von Marktakteueren auf den Strommärkten, indem 

sie den physischen EEG-Strom dort verkaufen. Beim Verkauf der nach 

dem EEG eingespeisten Strommengen kommt es dann zu dem in der 

Literatur häufig zitierten merit-order-Effekt: Da der EEG-Strom zu 

Grenzkosten von Null angeboten wird, ist ceteris paribus damit zu 

rechnen, dass die grenzkostenbasierten Markt- bzw. Börsenpreise der 

Nicht-EEG-Strommengen sinken.  

Auf der Ebene der Übertragungsnetze führen die vier Übertragungsnetzbetreiber 

als jeweils system- bzw. regelverantwortliche natürliche Monopolisten nicht nur 

die eingespeisten Ökostrommengen einer Vermarktung zu, sondern 

administrieren auch die Mittelaufbringung und Mittelauszahlung des EEGs. Das 

von den systemverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibern geführte EEG-

Konto stellt damit nicht nur die Oberfläche der Finanzströme dar, sondern liefert 

gleichzeitig auch eine Art ex-post Deckungsprinzip, nach der sich die gesamte 

EEG-Statistik ausrichtet: Die Summe der für die Finanzierung der 

Einspeisungstarife verwendeten Mittel muss zum Abschluss jeden Jahres durch 
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die Summe der für die eingespeisten Strommengen erzielten Markterlöse und die 

an die Verbraucher weitergewälzten Abgaben gedeckt werden. Die Höhe der von 

den Verbrauchern zu tragenden EEG-Abgabe wird ï ähnlich wie die Bestimmung 

der monatlichen Abschlagszahlung für den jährlichen Strombezug eines 

Haushaltskunden ï auf Plandaten mit dem Ziel des Kontoausgleichs zum 

Jahresende bestimmt.  

Die Bestimmung der EEG-Umlage und des durch das EEG ausgelösten 

Verteilungsvolumens hängt an einer Reihe von exogenen Größen wie etwa der 

Entwicklung des EEG-Anlagenbestandes, der eingespeisten Strommengen, der 

Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Stromverbrauchs (als zu belastende 

GrºÇe mit der Bemessungsgrundlage ĂkWhñ) oder der Marktpreise des Stroms, 

die durch die regel- bzw. systemverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber (im 

Folgenden: rÜNB) nicht kontrolliert werden können. Zudem ist zu 

berücksichtigen, dass die Auszahlungen an die Stromerzeuger nicht direkt durch 

die rÜNB erfolgen, sondern durch die anschlussverpflichteten 

Verteilnetzbetreiber (im Folgenden: avNB) getätigt werden. Zwischen den 

verschiedenen Akteuren des Systems finden verschiedene Arten des 

Belastungsausgleichs statt, die das Ziel einer Ăsolidarischenñ Umlagefinanzierung 

der Ökostromförderung auf allen Netzebenen und in allen Netzregionen 

implementieren sollen. Der Grundgedanke des Systems besteht also darin, dass 

mit Ausnahme der sog. privilegierten Stromverbraucher alle ans Netz 

angeschlossenen Stromverbraucher (bezogen auf die von ihnen verbrauchten 

Strommengen) den gleichen proportionalen Anteil an der Umlagefinanzierung der 

Mehrkosten des Systems tragen sollen.  

In der folgenden Abbildung 5 lässt sich die Rolle der systemverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber und der anschlussverpflichteten 

Verteilungsnetzbetreiber im Rahmen der durch dass EEG ausgelösten 

Mittelflüsse etwas detaillierter erläutern.  
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Abbildung 5: 

Übersicht über die EEG Systematik zur Finanzierung und Ausgleich 

 
 

Quelle: http://www.tennet.eu/de/kunden/eegkwkg/erneuerbare-energien-gesetz/systematik.html  

  (abgerufen am 21.10.2015) 

 

Grundsätzlich wird der EEG-Strom über ein mehrstufiges System von den EEG-

Anlagenbetreibern über die aufnahme- und vergütungspflichtigen Netzbetreiber 

bis hin zu den regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibern aufgenommen 

und an der Strombörse vermarktet. Die Auszahlungen an die Anlagenbetreiber, 

die nicht durch den Stromverkauf durch die Übertragungsnetzbetreiber am 

Strommarkt refinanziert werden können, sowie die Kosten die durch die 

Vermarktung des EEG-Stromes und die Bewirtschaftung der von den 

Übertragungsnetzbetreibern verantworteten EEG-Bilanzkreise entstehen, werden 

über die EEG-Umlage an die Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) 

weitergereicht und von diesen schließlich auf die Letztverbraucher (Endkunden) 

umgelegt. Die Aktivitäten der verschiedenen beteiligten Akteure auf den 

verschiedenen Stufen des Wälzmechanismus lassen sich ausgehend von der in 

der Regel in ein Verteilungsnetz stattfindenden Stromeinspeisung (Stufe 1) bis 

hin zur Abführung der EEG-Umlage (Stufe 5) wie folgt zusammenfassen: 

http://www.tennet.eu/de/fileadmin/_migrated/pics/img_systematik_de.gif
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¶ Stufe 1: Die avNB sind verpflichtet, EEG-Anlagen unverzüglich und 

vorrangig an ihr Netz anzuschließen, den gesamten angebotenen Strom 

aus diesen Anlagen vorrangig abzunehmen und zu übertragen sowie den 

eingespeisten Strom zu vergüten.  

¶ Stufe 2: Der in der Netztopografie dem avNB vorgelagerte rÜNB ist 

seinerseits zur Abnahme und Vergütung der von dem avNB 

aufgenommenen EEG-Strommenge verpflichtet. Von den 

Vergütungszahlungen an den avNB werden die sog. vermiedenen 

Netznutzungsentgelte (vNNE) abgezogen. Die Stromlieferungen des 

avNB werden von umfangreichen z.T. anlagenscharfen Datenmeldungen 

begleitet. Die Berechnung der vermiedenen Netznutzungsentgelte folgt 

dem § 18 StromNEV.  

¶ Stufe 3: Zum Ausgleich der unterschiedlich hohen von den rÜNB 

aufzunehmenden Energiemengen, die durch die ungleiche regionale 

Verteilung der EEG-Anlagen entstehen, haben jene rÜNB, deren Anteil 

der abgenommene Energiemenge über dem Anteil des Stromabsatzes an 

alle Letztverbraucher in der eigenen Regelzone liegt, gegen die anderen 

rÜNB einen Anspruch auf Abnahme und Vergütung, bis die Strommengen 

und Vergütungszahlungen gleichmäßig verteilt sind. Anschließend hat 

jeder rÜNB den Strom, der in seiner Regelzone verbleibt, nach gesetzlich 

vorgegebenen Regeln an der Strombörse zu vermarkten. Sämtliche 

Verkaufserlöse und andere im Rahmen der Vermarktung des EEG-

Stromes und Bewirtschaftung der EEG-Bilanzkreise entstehenden Kosten 

und Erlöse werden ebenfalls zwischen den rÜNB nach dem Verhältnis 

des Stromabsatzes an alle Letztverbraucher in der entsprechenden 

Regelzone ausgeglichen.  

¶ Stufe 4: Die EVU sind verpflichtet für den Strom, den sie an 

Letztverbraucher liefern, eine EEG-Umlage in ct/kWh an den rÜNB zu 

zahlen, in dessen Regelzone die Lieferung stattfindet. Durch die EEG-

Umlage wird der Teil der Auszahlungen an die EEG-Anlagenbetreiber 

finanziert, der nicht durch die Erlöse an einer Strombörse gedeckt werden 

kann. Zusätzlich werden unter anderem auch die Kosten, die im Rahmen 

der Stromvermarktung und der Bewirtschaftung der EEG-Bilanzkreise der 

rÜNB entstehen, durch die EEG-Umlage finanziert.  

¶ Stufe 5: Die EVU geben die EEG-Umlage an Ihre Endkunden 

(Letztverbraucher) im Rahmen der Stromabrechnungen weiter.  

Bei diesen Zusammenhängen ist außerdem zu berücksichtigen, dass es für 

EEG-Anlagenbetreiber auch möglich ist, mit einem bestimmten Anteil oder ihrer 

kompletten Erzeugung den EEG-Wälzungsmechanismus teilweise zu verlassen 

und ihren Strom direkt am Markt zu verkaufen. In diesem Fall realisieren sie am 

Markt eigene Erlöse für die Direktvermarktung ihres Stroms, erhalten aber von 

den Netzbetreibern eine sog. Marktprämie, die ï vereinfacht formuliert ï die 

Differenz zwischen den von ihnen erzielten Marktpreisen und der vom EEG 

garantierten Einspeisevergütung deckt. Das Aufkommen dieser Zahlungen geht 

ebenfalls in die Summe der EEG-Auszahlungen ein und wird damit Bestandteil 

der EEG-Umlage. Der zentrale Unterschied dieser Variante ĂDirektvermarktungñ 

besteht darin, dass die Netzbetreiber diese Strommengen nicht selbst 

vermarkten müssen, die Differenzkosten jedoch trotzdem ausgleichen müssen. 
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Schon mit den bisherigen Betrachtungen wird deutlich, dass das EEG ein sehr 

effektives umwelt- bzw. energiepolitisches Instrument darstellt, dessen 

Grundgedanke einer möglichst gleichmäßigen oder gerechten 

Umlagefinanzierung durch die Stromverbraucher aber nur durch einen recht 

komplexen Verteilungsmechanismus sichergestellt werden kann. Dieser 

Verteilungsmechanismus führt bei einer regionalen oder sektoralen 

Disaggregation der Finanzströme zwar zu Nettozahler- und 

Nettoempfängerpositionen der einzelnen Teilelemente (z.B. auf 

Bundesländerebene), er ist auf der Systemebene allerdings durch eine einfache 

Budgetrestriktion gekennzeichnet: Das sog. EEG-Konto der vier rÜNB muss zum 

Abschluss jeden Berechnungsjahres grundsätzlich ausgeglichen sein, d.h. die 

aggregierten Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse müssen sich gerade entsprechen.  

 

3.1.2   EEG-INDUZIERTE FINANZSTRÖME INNERHALBE UND  

   AUSSERHALB DES EEG-KONTOS  
Um die räumlichen Verteilungseffekte bzw. die mit dem EEG verbundenen 

regionalen Mittelzu- und Mittelabflüsse vollständig verstehen zu können, muss 

man sich nun verdeutlichen, dass das EEG kein in sich geschlossenes, auf der 

Ebene der Übertragungsnetze administriertes Umverteilungssystem darstellt. 

Vielmehr bedient sich das EEG bei seinen Umverteilungen von den 

Stromverbrauchern zu den Erzeugern ganz pragmatisch an mehreren 

Schnittstellen zusätzlicher Hebel und Umverteilungsmechanismen, die indirekt 

und wenig transparent ebenfalls zur Finanzierung des vom EEG definierten 

Förderziels herangezogen werden. Eine objektive Identifizierung der durch das 

EEG ausgelösten Förderkosten wird dadurch erschwert. Hierbei besteht das 

Grundproblem in einer möglichst präzisen, rechnerischen Aufteilung der 

gesamten, durch das EEG ausgelösten Zahlungen in die beiden bereits in 

Abbildung 3 dargestellten Kostenblöcke: 

1. Der erste Kostenbestandteil (in Abbildung 4 als Rechteck X1ADX0 

dargestellt) ist dadurch gekennzeichnet, dass ihm ein 

energiewirtschaftlich Ăobjektiverñ Nutzen gegen¿bersteht.. Man könnte 

damit argumentieren, dass dieser Teil der Kosten im System alternativ 

entstehen würde, wenn es das System der Ökostromförderung nicht 

geben würde. Diese Argumentation kann beispielsweise auf den 

ĂMarktwertñ der durch das EEG gefºrderten ¥kostrommengen angewandt 

werden, die ohne das EEG eben am Markt anderweitig zur Deckung der 

Nachfrage beschafft werden müssten. In ähnlicher Weise könnte man 

diese Argumentation auf die vNNE anwenden, wenn davon auszugehen 

ist, dass hierdurch lokale, geldwerte Nutzen entstehen, die ohne das EEG 

nicht vorhanden wären. 

2. Der zweite Kostenblock (in Abbildung 4 als Rechteck ABCD dargestellt) 

würde dann nach Abzug des ersten Kostenblocks von den Gesamtkosten 

genau denjenigen Kostenbestandteil darstellen, der ausschließlich durch 

die umweltpolitisch motivierte Ökostromförderung verursacht wird und 

damit die Ăreinenñ Zusatzkosten dieses Markteingriffs darstellt.  
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Eine objektive Bestimmung des EEG-Verteilungsvolumens und des darin 

enthaltenen Ăreinenñ Subventionsanteils, den die Gesellschaft zur Deckung der 

ĂMehrkostenñ der EEG-Förderung aufbringen muss, ist aber nur dann möglich, 

wenn bestimmte Mess- und Zurechnungskonventionen akzeptiert werden. Eine 

besondere, vom EEG-Konto nicht erfasste Rolle spielen hier die vermiedenen 

Netznutzungsentgelte (vNNE) und die Kosten des sog. Einspeisemanagements, 

auf die im folgenden Kapitel eingegangen wird. Diese sind als nicht unerheblicher 

Teil der Auszahlungen an die Anlagenbetreiber vom EEG ausdrücklich 

vorgeschrieben ï da sie aber nicht über die EEG-Umlage sondern über andere 

Umlagesysteme finanziert werden, werden sie in den einschlägigen 

Förderstatistiken nicht zureichend erfasst. Hinsichtlich der Frage, wie diese 

Finanzströme für die Belange dieser Studie erfasst werden sollen, wird im 

Folgenden zwischen verschiedenen Varianten bzw. Modellen unterschieden 

werden. Hierbei ist inhaltlich zu unterscheiden, ob sich die Betrachtung auf das 

nach dem Deckungsprinzip organisierte Gesamtsystem bezieht, oder auf eine 

Disaggregation der durch das System ausgelösten Mittelzuflüsse und -abflüsse 

in einer einzelnen Region.  

 

3.1.3 SALDIERUNG AUF DER EBENE DES GESAMTSYSTEMS  
Bei der Abbildung der Zahlungsströme auf der Ebene des in der obigen 

Abbildung 5 dargestellten Gesamtsystems kann man sich zunächst grundsätzlich 

an der Systematik bereits vorliegender Studien (z.B. Growitsch et al. 2015, 

BDEW 2015, Plankl 2013) orientieren. Entsprechend der Systematik des 

Gesetzes werden die EEG-induzierten Zahlungsströme aus der folgenden 

Identität abgeleitet: Die an die Anlagenbetreiber ausbezahlten garantierten 

Vergütungszahlungen (in Form von Marktprämien oder gesetzlich fixierten 

Einspeisevergütungen) abzüglich der Vermarktungserlöse des erzeugten Stroms, 

abzüglich der vermiedenen Netznutzungsentgelte (vNNE) entsprechen dem 

durch die EEG-Umlage von den Stromverbrauchern zu zahlenden 

Fördervolumen. Im Gesamtsystem gilt für jede Periode daher die Identität (1) von 

Mittelverwendung und Mittelherkunft:  

 
 

                  Mittelverwendung   = Mittelherkunft 

(Modell 1) 
 

Vergütungszahlungen  
- Markterlöse  
ï vNNE 

 
= 

 
Fördervolumen 
der EEG-Umlage 

 

 

Die Struktur dieses Vorgehens ist gesetzlich fixiert und ergibt sich aus der 

Perspektive des Gesamtsystems, bzw. des EEG-Kontos der 

systemverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber: Das EEG-Fördervolumen 

wird als Summe der von den Verbrauchern bezahlten EEG-Umlage definiert. 

Sowohl die Markterlöse, wie auch die vNNE reduzieren das im Gesamtsystem zu 

sozialisierende Fördervolumen. Beide Komponenten werden inhaltlich wie 

regional als zurechenbare Nutzen der Ökostromerzeugung behandelt: Man 

nimmt aus Sicht des Umverteilungsmechanismus implizit und kalkulatorisch an, 
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dass der von der gesamten Gesellschaft benötigte Mittelbedarf in einer Region 

durch diese beiden Größen reduziert wird.  

 

¶ Die Vermarktungserlöse des erzeugten EEG-Stroms werden anhand 

bestimmter Berechnungsmethoden auf die Regionen aufgeteilt und zur 

Ermittlung des regionalen Mittelzuflusses von der Vergütungssumme 

abgezogen, da nur der Förderanteil an der Stromerzeugung aus EEG-

Anlagen in die Betrachtung der regionalen Zahlungsströme einfließen soll.  

¶ Die vermiedenen Netzentgelte werden mit der Begründung in Abzug 

gebracht, dass durch die dezentrale, kleinteilige Aufstellung vieler EEG-

Anlagen in der Mittel- und Niederspannungsebene für die 

Verteilnetzbetreiber teilweise Netzkosten in überlagerten Netzebenen 

eingespart werden.  

 

Die o.g. Identität (1) wird in den vorliegenden Studien mit regionaler Auflösung 

sowohl auf der Seite der Mittelverwendung, wie auch auf der Seite der 

Mittelherkunft vollständig und überschneidungsfrei auf die Ebene von 

Teilsystemen (z.B. Bundesländer) heruntergebrochen (vgl. etwa Growitsch et al. 

2015, Plankl 2013, BDEW 2015). Die sich für die unterschiedlichen Regionen 

ergebenden Salden addieren sich im Gesamtsystem gerade zu Null. Im 

Vordergrund der bislang vorliegenden Studien steht damit die Frage, wie das von 

den bundesdeutschen Endverbrauchern zu tragende Fördervolumen im 

Gesamtsystem verursachungsgerecht im Sinne des EEG auf die Regionen 

aufgeteilt wird. Konkret wird also nach den Kosten gefragt, die die 

Ökostromerzeugung jeder Region der Umlagefinanzierung des EEG zuführt und 

wie diese Region selbst an der Umlagefinanzierung beteiligt wird.  

Die aus Sicht dieser Studie im Vordergrund stehende Frage richtet sich jedoch 

nicht primär auf die von Schleswig-Holstein ausgehenden Lasten für das 

Gesamtsystem oder die von den Verbrauchern in Schleswig-Holstein zu 

tragenden Lasten, die sich innerhalb des Gesamtsystems ergeben. Der auf diese 

Weise bestimmte EEG-Saldo aus Mittelverwendung und Mittelherkunft ist aus 

regionalökonomischer Sicht wenig aussagekräftig. Vielmehr sind bei 

regionalökonomischer Betrachtung die gesamten EEG-induzierten Mittelzuflüsse 

und Mittelabflüsse gegeneinander abzuwägen. Die EEG-Mittelverwendung ist 

nicht identisch mit den tatsächlich vom EEG ausgelösten finanziellen 

Mittelzuflüssen. Diese erhält man durch die folgende Modifikation der o.g. 

Identität (1): 

  
 EEG-Mittelzuflüsse  
 
  

 
= 

   
 EEG-Mittelabflüsse 

(Modell 2) 
 
Vergütungszahlungen 

 
= 

 
Fördervolumen der EEG-Umlage + 
Markterlöse + vNNE  

 

Betrachtet man diese durch Addition auf beiden Seiten modifizierte Identität, so 

zeigt sich, dass die vom System ausgelösten Mittelzuflüsse der Anlagenbetreiber 

grundsätzlich durch drei Finanzierungsquellen gedeckt sind:  
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¶ Das EEG-Fördervolumen wird über das bundesweite Umlagesystem 

finanziert und kann anhand bestimmter Methoden regional disaggregiert 

dargestellt werden. 

¶ Die Markterlöse des EEG-Stroms stellen einen impliziten 

Finanzierungsbeitrag der inländischen (und ausländischen) 

Stromverbraucher in der Höhe des jeweiligen Marktwertes des EEG-Stroms 

an der Börse dar. Unzweifelhaft sinkt mit dem Markterlösen des EEG-Stroms 

das Fördervolumen des Gesamtsystems - regionalökonomisch erscheint es 

allerdings zweifelhaft, wenn die von den Übertragungsnetzbetreibern an der 

Strombörse realisierten Markterlöse des EEG-Stroms in den Regionen als 

(negativer) Mittelzufluss abgebildet werden. Diese Größe erscheint zwar auf 

den EEG-Konten der Übertragungsnetzbetreiber und ist dort Gegenstand 

diverser finanzieller und physikalischer Ausgleichsmechanismen ï sie stellt 

aber keine regional wirksame Stromgröße dar, die den regionalen 

Mittelzufluss faktisch reduzieren könnte. Vor diesem Hintergrund ist davon 

auszugehen, dass der regionale Mittelzufluss in den bislang vorliegenden 

Studien mit regionaler Auflösung unterschätzt wird.  

¶ Die vNNE werden vom EEG mit dem o.g. Verweis auf lokale 

Netzentlastungseffekte implizit als regionaler Finanzierungsbeitrag der an die 

jeweiligen Verteilnetze angeschlossenen Stromverbraucher behandelt. Sie 

werden technologiespezifisch in der Netzzugangsverordnung definiert. Die 

damit verbundenen Verteilungseffekte werden im EEG-Statistik-Bericht der 

Bundesnetzagentur (BNetzA 2014, S. 34ff) wie folgt charakterisiert: "EEG-

Anlagen speisen nicht wie große Kraftwerke ins Hochspannungsnetz ein, 

sondern in das Niederspannungsnetz oder auch Mittelspannungsnetz. Unter 

der Annahme, dass dem Netzbetreiber hierdurch weniger Kosten entstehen, 

werden bei der Weiterwälzung der EEG-Kosten von den VNB an die ÜNB im 

Rahmen des EEG-Wälzungsmechanismus vermiedene Netzentgelte (vNNE) 

in Abzug gebracht. Der Verbleib dieser Kosten bei den Verteilnetzbetreibern 

führt zu einer regionalen Belastung dieser Verteilernetzbetreiber bei 

gleichzeitiger Entlastung der EEG-Umlage."  

 

 

3.1.4  DIE ROLLE DER VERMIEDENEN NETZNUTZUNGSENTGELTE 

Der bereits in diesem Zitat angelegte Grundgedanke der vNNE stammt noch aus 

der Zeit vor der Liberalisierung des Strommarktes (vgl. VKU 2015). In den Zeiten 

geschlossener Gebietsmonopole und integrierter EVU enthielt der Bezugspreis 

für Energie, der für den Strombezug von einem Vorlieferanten zu bezahlen war, 

neben dem Energiepreis auch ein Entgelt für die Nutzung des Netzes auf den 

vorgelagerten Spannungsebenen. Der in der Höchstspannung produzierte bzw. 

eingespeiste Strom wurde daher bei Lieferung in unterlagerte Netzebenen mit 

den Netzkosten aller in Anspruch genommener Netzebenen beaufschlagt. 

Demgegenüber konnten durch die dezentrale Erzeugung im Netz des EVU nicht 

nur die Energiekosten, sondern auch die Kosten für die Netznutzung in den 

vorgelagerten Netzebenen eingespart werden. Höhere spezifische Kosten für die 

dezentrale Erzeugung (z.B. aufgrund sinkender Größenvorteile zentraler 

Erzeugung) konnten dadurch kompensiert werden. Der Grundgedanke, dass 
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solche Kraftwerke, die dezentral und verbrauchsnah in nachgelagerten 

Spannungsebenen einspeisen, für diese Netzentlastung eine Kompensation 

erhalten sollen, hat auch in die mit der Liberalisierung modifizierte Regulierung 

des Strommarktes Eingang gefunden.  

 

In Bezug auf Schleswig-Holstein werden vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet 

die entsprechenden Daten zu den vNNE für alle in dieser Regelzone 

angeschlossenen Verteilungsnetzbetreiber angegeben. Für den größten 

Verteilnetzbetreiber in Schleswig-Holstein (S-H-Netz) betragen die insgesamt 

gezahlten EEG-Vergütungen in 2014 z.B. 487.220.624,83 Euro, wobei vNNE in 

Höhe von 43.792.295,20 Euro kalkuliert werden. Tatsächlich werden bei diesem 

Unternehmen also ca. 9% der mit der Einspeisung in Schleswig-Holstein 

verbundenen Kosten nicht bundesweit, sondern regional im Verteilnetz 

sozialisiert. Bundesweit beträgt diese, aufgrund des gesetzlich angenommenen 

Systemnutzens vorgenommene Einbehaltung von vNNE derzeit rund 1,6 Mrd. 

Euro, was die EEG-Umlage bundesweit um ca. 3% reduziert.  

 

Geht man davon aus, dass das Instrument der EEG-Umlage eigentlich darauf 

zielt, die Investitionen in erneuerbare Erzeugung über alle Verbraucher und 

Regionen hinweg gleichmäßig zu refinanzieren, wird dieser Ansatz durch die 

Auslagerung von EEG-Fºrderkosten in eine Art ĂSchattenfinanzierungñ ¿ber die 

vermiedenen Netzentgelte konterkariert. In der bundesdeutschen Praxis ergeben 

sich damit regional sehr unterschiedliche Netzentgelte für gleiche Abnahmefälle, 

die in den von starker Ökostromeinspeisung betroffenen Regionen zunehmend 

als Standortnachteil betrachtet werden. Die präzisen Auswirkungen der vNNE auf 

die Netznutzungsentgelte sind nicht vollständig transparent, es wird jedoch 

geschätzt, dass diese die Verteilungsnetzentgelte um bis zu 1 Cent pro 

Kilowattstunde erhöhen.  

 

Neben den distributiven Eigenschaften ist aber auch die Eignung der vNNE als 

allokatives Instrument zu hinterfragen. Ob die in der 

Stromnetzzugangsverordnung definierten Kostensätze der vNNE ähnlich wie 

noch in der durch zentrale Erzeugungseinheiten und integrierte Gebietsmonopole 

geprägten Zeit vor der Strommarktliberalisierung tatsächlich einen 

Netzentlastungseffekt reflektieren und die energiewirtschaftliche 

Systemdienlichkeit der dezentralen Erzeugung abbilden, ist zunehmend 

zweifelhaft. Die deutlich angestiegene Einspeisung im Rahmen des EEG hat eine 

zunehmende Veränderung der Wege des Stroms von der Erzeugung zum 

Verbrauch zur Folge. Die energiepolitische Strategie des Landes Schleswig-

Holstein, den Anteil der erneuerbaren Energien am regionalen Stromverbrauch 

auf 300% zu heben und damit die Position eines Stromexport-Bundeslandes 

auszubauen, spricht ebenfalls nicht unbedingt für den Gedanken einer 

dezentralen, lastnahen Erzeugung. Von einer pauschalen Netzentlastung kann 

damit ï anders als noch zu Zeiten geschlossener Gebietsmonopole ï nicht mehr 

die Rede sein. Eine heutige Begründung der vNNE mit dem allokativen Argument 

der Netzentlastung aufgrund einer lastnahen Erzeugung erscheint abwegig. Eher 

ist zu befürchten, dass mit dem weiteren Ausbau der dezentralen Erzeugung die 

pauschale Ausschüttung von vNNE an dezentrale Erzeugungsanlagen zu 

regionalen Fehlanreizen beim Ausbau der erneuerbaren Energien führt.  
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Aus ökonomischer Sicht erscheinen daher eine Beseitigung der mit den vNNE 

verbundenen regionalen Sonderlasten und die Berücksichtigung dieser Kosten 

im Umlagemechanismus des EEG sinnvoll, auch wenn der damit einhergehende 

Anstieg der EEG-Umlage politisch problematisch sein mag. Die mit dem 

zunehmenden Ausbau der EEG-Einspeisung einhergehenden Änderungen der 

Auslastung regionaler Verteilnetze und die Zweifel am energiewirtschaftlichen 

Nutzen der vermiedenen Netzentgelte sollten z.B. nach Ansicht der Agora 

Energiewende (InfraCOMP 2015) oder einer Studie der Universität Rostock 

(Holst und Kertscher 2013) Anlass zu einer umfassenden Überprüfung der 

Zuweisung der Netzkosten auf die Spannungsebenen und der ergänzenden 

Vorschriften zu den vermiedener Netznutzung geben.  

 

3.1.5 DIE KOSTEN DES EINSPEISEMANAGEMENTS 

 
Eine weitere Modifikation der von der Identität (1) ausgehenden EEG-

Saldensystematik in Bezug auf die faktisch vom EEG ausgelösten, regional 

wirksamen Zahlungsströme muss in Bezug auf das sogenannte 

Einspeisemanagement vorgenommen werden. Wird die Stromeinspeisung 

wegen eines Netzengpasses mittels Einspeisemanagementmaßnahme im Sinne 

von § 14 EEG 2014 reduziert, ist der Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage 

angeschlossen ist, gemäß § 15 Abs. 1 EEG verpflichtet, den betroffenen 

Anlagenbetreiber für den nicht eingespeisten Strom zu entschädigen. Betreiber 

von Windkraft-, Photovoltaik- und Biogasanlagen erhalten also 

Kompensationszahlungen für Strom, den sie wegen Netzengpässen gar nicht 

einspeisen können. Diese Zahlungen gehen wie die vNNE als durch das EEG 

ausgelöster Kostenblock in die Netzentgelte der regionalen Netzbetreiber ein. 

Anders als die vNNE werden die Kompensationszahlungen von den bislang 

vorliegenden Studien zu den EEG-Verteilungseffekten jedoch nicht erfasst, da 

sie zwar durch das EEG ausgelöst, materiell aber in anderen Salden des 

natürlichen Monopols erfasst und abgewickelt werden.  

Die Kosten des Einspeisemanagements werden in wenig transparenter Weise 

über die Netzentgelte auf die Verbraucher in den jeweiligen Netzgebieten verteilt. 

Grundlage hierf¿r ist ein von der Bundesnetzagentur verºffentlichter ĂLeitfaden 

zum EEG-Einspeisemanagementñ (BNetzA 2014). Hiernach werden die 

anerkannten Kosten des Einspeisemanagements mit einer Verzögerung von 2 

Jahren als nicht-beeinflussbare Kosten auf die sog. Erlösobergrenze 

angerechnet bzw. bei der Bestimmung der Netznutzungsentgelte berücksichtigt. 

Eine Wälzung der Kosten auf die EEG-Umlage wird ausdrücklich nicht gestattet. 

Konkret bedeutet dies, dass die physisch vorgenommenen Abschaltvorgänge 

von den Netzbetreibern zwar lückenlos und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar 

auf entsprechenden Internetseiten dokumentiert werden, die damit 

einhergehenden Kompensationszahlungen an die Anlagenbetreiber jedoch erst 

sehr viel später bekannt gegeben und bei der Berechnung der Netzentgelte in 

Anschlag gebracht werden. Zudem entzieht sich die materielle Zuordnung dieser 

Kosten zu den verschiedenen Netzebenen einer öffentlich zugänglichen 

Dokumentation. Diese Zuordnung ist jedoch für die Bestimmung der regionalen 
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Netzentgelte von großer Bedeutung, da die auf der Ebene der Verteilnetze 

anfallenden Kompensationszahlungen auf der Ebene der Verteilnetze (und damit 

innerhalb Schleswig-Holsteins) sozialisiert werden, wohingegen 

Kompensationszahlungen, die auf der Ebene des Übertragungsnetzbetreibers 

TenneT angesiedelt werden, auch auf der Ebene dieses Übertragungsnetzes 

(und damit nicht ausschließlich in Schleswig-Holstein) sozialisiert werden.  

Die in Schleswig-Holstein geleisteten Kompensationszahlungen betrugen nach 

Angaben der schleswig-holsteinischen Netzbetreiber im Jahr 2013 rd. 25 Mio. 

Euro. Der Anteil dieser Entschädigungsansprüche für abgeregelten EEG-Strom 

an den gesamten Vergütungen für EEG-Strom betrug 1,5%. Der Anteil der 

Windenergie an der Ausfallarbeit betrug 2013 ca. 90%. Die verbleibenden 10% 

betrafen Photovoltaik- und Biogasanlagen. Vom Einspeisemanagement betroffen 

sind vor allem Netzgebiete an der West- und der Süd-Ostküste Schleswig-

Holsteins, die durch eine hohe installierte Leistung an Windenergieanlagen 

geprägt sind. In den Jahren 2009 und 2010 fand das Einspeisemanagement 

vorwiegend aufgrund von Netzengpässen im regionalen 110-kV-Verteilnetz statt. 

In den letzten Jahren haben jedoch zunehmend Netzengpässe in 

Umspannwerken zwischen der 110 kV und Mittelspannungsebene sowie im 

220/380 kV Übertragungsnetz an Bedeutung gewonnen. Gemessen an den 

bundesweit anfallenden Kosten des Einspeisemanagements verzeichnet 

Schleswig-Holstein 2013 einen Anteil von ca. 40% an den bundesweit 

anfallenden Abregelungen. Zwar könnte man argumentieren, dass diese Kosten 

angesichts der in Schleswig-Holstein aus dem EEG realisierten Mittelzuflüsse 

von ca. 1,3 Mrd. Euro vernachlässigbar sind. Allerdings rechnet die 

Landesregierung vor dem Hintergrund des zunehmenden Ausbaus der 

Windenergie und den derzeit gegebenen landesweiten Transportkapazitäten auf 

der Hochspannungsebene in den nächsten Jahren mit einer deutlichen Zunahme 

der Ausfallarbeit und der damit verbundenen Kompensationszahlungen. Zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Studie prognostizierte Kostenschätzungen 

der Netzbetreiber gehen von einem Anstieg der Kosten des 

Einspeisemanagements in Schleswig-Holstein auf 109 Mio. Euro im Jahr 2014 

(MELUR 2015) und auf 150 Mio. Euro im Jahr 2015 aus (Dietrich 2015). Das 

regionalpolitische Argument, die Wirksamkeit dieser Kosten finde erst 

zeitverzögert in Form der Anerkennung bei der Erlösobergrenzenregulierung 

durch die Bundesnetzagentur statt und Teile dieser Kosten würden 

möglicherweise auch auf der Ebene des TenneT-Übertragungsnetzes 

sozialisiert, welches für Teile der Engpässe verantwortlich ist, und wären damit 

nicht ausschließlich von den Stromverbrauchern in Schleswig-Holstein zu tragen, 

vermag angesichts dieses Kostenanstiegs und der grundsätzlichen Bedeutung 

dieser Kosten wenig zu überzeugen. Zudem ist vermutlich auch in anderen 

Netzregionen von TenneT (z.B. Niedersachsen) mit einem Anstieg der 

Ausfallarbeit zu rechnen ist, der sich dann wiederum auch in den Netzentgelten 

der Stromverbraucher Schleswig-Holsteins niederschlagen dürfte. In jedem Fall 

bleibt festzuhalten, dass die Kosten des Einspeisemanagements immer auf einer 

lokal abgegrenzten Netzebene des Gesamtsystems sozialisiert werden, welches 

für den Netzengpass und somit für die Abregelung verantwortlich ist.  
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Aus energiewirtschaftlicher Sicht sind das Konstrukt des Einspeisemanagements 

und die damit verbundenen Kosten die Konsequenz einer sehr starken 

Interpretation der Vorrangregelung für die Einspeisung des Ökostroms. Die 

energiepolitische Effektivität der Vorrangregelung wird gewissermaßen erkauft 

durch eine einseitige bzw. lexikografische Auflösung des energiewirtschaftlichen 

Zieldreiecks (bestehend aus den Zielen Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit 

und Umweltfreundlichkeit) zu Gunsten der Umweltfreundlichkeit. Das 

Einspeisemanagement wird immer dann notwendig, wenn beim gegebenen 

Stand des Netzausbaus eine weitere vorrangige Einspeisung von Ökostrom die 

Netzstabilität und damit die Versorgungssicherheit gefährdet. Da in einem 

derartigen ĂNotfallñ aus nahe liegenden Gründen der Versorgungssicherheit ein 

höheres Gewicht als dem Umweltziel gegeben werden muss, gleichzeitig aber 

offenbar die Investitionsanreize und die ökonomischen Bedingungen im Bereich 

der Ökostromerzeugung nicht gefährdet werden sollen, hat sich der Gesetzgeber 

entschlossen, im Falle der notwendigen Abregelung eine Kompensation an die 

Erzeuger zu leisten, die ihn für die entgangene EEG-Vergütung entschädigt. Das 

Auftreten des Einspeisemanagements ist somit auch Ausdruck einer nicht 

gelungenen Synchronisation zwischen dem Ausbau der Anlagen und der 

Stromnetze. Zwar könnte die gezielte, einspeiseseitige Abregelung extremer 

Lastspitzen zu auslegungsrelevanten Zeiten als Maßnahme betrachtet werden, 

den Bedarf an Netzausbaukapazitäten kurzfristig zu verringern ohne dabei 

gravierende Einbußen bei der Einspeisung regenerativer Energie hinnehmen zu 

müssen (Holst und Kertscher 2013). Das eigentliche Problem des ungenügenden 

Netzausbaus wird damit aber nicht behoben. Das EEG-Einspeisemanagement 

stellt damit eine wenig effiziente Notmaßnahme angesichts knapper 

Netzkapazitäten dar. Alle anderen Arten eines effizienten Engpassmanagements 

(z.B.  Redispatch, Zonal Pricing, Auktionen von knappen Netzkapazitäten) hätten 

jedoch möglicherweise aus politischer Sicht den Nachteil, dass das zentrale 

Konstrukt der Vorrangregelung für den Ökostrom nicht aufrechterhalten werden 

kann, da sich die Wertigkeit des Ökostroms dann nicht ausschließlich aus seiner 

Umweltfreundlichkeit, sondern auch aus seiner Systemdienlichkeit ergeben 

würde. Die derzeit praktizierte Vorrangregelung führt damit gerade nicht zu der 

häufig geforderten Synchronisation von EEG-Anlagenausbau und Netzausbau, 

sondern lediglich zu einer monetären Alimentierung von Anlagen, deren 

Vorrangigkeit nicht nur nicht-systemdienlich, sondern im Prinzip 

systemgefährdend ist. Zudem zeigt sich das Problem der Standortwahl ohne 

Beachtung der Netzkapazitäten. Neue Anlagen werden, da eine Einspeisung 

nicht zwingend ist um einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen zu erreichen, zu 

einer räumlichen Fehlallokation der Anlagen führen.  

Aus ökonomischer Sicht stellt die mit dem Einspeisemanagement praktizierte 

Abregelung des Ökostroms ein standortabhängiges Risiko der 

Ökostromerzeuger dar. Aus der derzeitigen Struktur des EEG gehen keinerlei 

Anreize für die Erzeuger aus, dieses Risiko bei Ihren Investitions- bzw. 

Standortentscheidungen zu berücksichtigen, da dieses Risiko vollständig auf die 

die regionalen Stromverbraucher überwälzt wird. Dies führt beispielsweise in der 

derzeitigen Praxis dazu, dass in bestimmten regionalen Konstellationen die 

Vergütungen von Windparks im Umfang von bis zu 40% allein aus der Vergütung 

abgeregelter Arbeit bestehen. Neben der ökonomischen Kritik an diesen 
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allokativen Eigenschaften des Einspeisemanagements verbleben jedoch vor 

allem Zweifel an den distributiven Eigenschaften des Einspeisemanagements 

aufgrund der damit verbundenen Kompensationszahlungen. Wenn es aus Sicht 

des Gesetzgebers tatsächlich sinnvoll erscheint, die Vorrangstellung der 

Ökostromeinspeisung angesichts knapper Netzkapazitäten auch mit Hilfe von 

Kompensationszahlungen an die Anlagenbetreiber zu verteidigen, so ist doch 

nicht recht nachvollziehbar, warum die dadurch ausgelösten Kosten nicht 

bundesweit umgelegt werden, sondern als regionale Sonderlasten von den 

Stromverbrauchern der betroffenen Region in Form steigender 

Verteilnetzentgelte zu finanzieren sind.  

Aus der Perspektive der in (2) dargestellten EEG-induzierten Finanzströme 

stellen die Kompensationszahlungen ein zusätzliches, dort nicht berücksichtigtes, 

regional wirksames Vergütungselement dar, das auf der anderen Seite die 

regional wirksamen Mittelabflüsse durch die Überwälzung in die regionalen 

Netzentgelte erhöht. Vor diesem Hintergrund lässt sich diese Identität wie folgt 

modifizieren: 

  
EEG-induzierte 
Mittelzuflüsse  

  

 
= 

   
 EEG-induzierte Mittelabflüsse 

(Modell 3) 
  

Vergütungszahlungen  
+ Kompensationszahlungen 

 
= 

 
Fördervolumen + Markterlöse  
+ vNNE + Kompensationszahlungen   

  
 
 
 

3.1.6 SALDIERUNG DER EEG-INDUZIERTEN MITTELZU- UND 
  MITTELABFLÜSSE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN  

 

Die in diesem Abschnitt dargestellten Modelle zur Erfassung der vom EEG 

ausgelösten Finanzströme führen aus Sicht der vorliegenden Studie bei der 

Erfassung und Abgrenzung der EEG-Finanzströme in Schleswig-Holstein zu 

folgenden Konsequenzen:  

¶ Da es nicht das  objektiv Ărichtigeñ Modell zur Erfassung des EEG-

Kreislaufs von Mittelzu- und -abflüssen gibt, werden im Folgenden bei den 

regionalen Saldierungen (z.B. in Tabelle 5 und 6) jeweils verschiedene 

Modellvarianten ausgewiesen. Hierbei wird Modell (1) zur Abbildung der 

Zahlungsströme im Sinne des gesetzlich definierten EEG-

Fördervolumens verwendet. Die regional wirksamen EEG-induzierten 

Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse werden hingegen durch Modell (3) 

abgebildet.  

¶ Bei einer regionalen Disaggregation ist der Saldo aus Mittelzu- und -

abflüssen nicht ausgeglichen. Schleswig-Holstein befindet sich im EEG 

auf der Länderebene in einer Netto-Empfänger-Position.  

¶ Bei der im Folgenden vorgestellten Abbildung der Mittelzuflüsse werden 

abweichend von der Systematik anderer bislang vorgelegter Studien die 

vollständigen Vergütungszahlungen, d.h. inklusive der vNNE betrachtet. 
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¶ Da die Markterlöse des Ökostroms regional nicht sinnvoll zurechenbar 

sind, werden sie bei der Saldierung nicht als Reduktion des 

Mittelzuflusses berücksichtigt. Eine Berücksichtigung und regionale 

Zurechnung bestimmter Markterlöse, wie sie etwa von Growitsch et al. 

(2015) vorgenommen wird, ist allenfalls aus Sicht des am 

Deckungsprinzip orientierten Gesamtsystems sinnvoll, führt dort aber zu 

einer Unterschätzung der faktischen Mittelzuflüsse.  

¶ Bei der Bestimmung der Mittelabflüsse erfolgt eine Berücksichtigung der 

vNNE als regionaler Mittelabfluss, bzw. aus Sicht des Gesamtsystems als 

regionale Sonderlast Schleswig-Holsteins. Diese beträgt für das in der 

Studie gewählte Bezugsjahr 2013 rd. 40 Mio. Euro. Ebenso erfolgt eine 

Berücksichtigung der Kosten des Einspeisemanagements als regionaler 

Finanzierungsbeitrag und als zusätzliche, durch das EEG ausgelöste 

Einnahmequelle der Erzeuger. Im Jahr 2013 beträgt diese Position rd. 25 

Mio. Euro. Sowohl bei den vNNE, als auch bei den Kosten des 

Einspeisemanagements erfolgt die Zuordnung zu den verschiedenen 

Regionen Schleswig-Holsteins anhand bestimmter Annahmen.  

 

3.2  DATEN UND ERMITTLUNG DER REGIONALEN  

MITTELZU- UND MITTELABFLÜSSE  

Die regionalen Verteilungswirkungen der EEG-Förderung in Schleswig-Holstein 

auf der Ebene der Kreise umfassen einerseits die EEG-induzierten Zuflüsse, die 

sich aus den EEG-Vergütungszahlungen, den vermiedenen 

Netznutzungsentgelten und den Kompensationszahlungen zusammensetzen und 

andererseits den Belastungen, die sich aus der Zahlung der EEG-Umlage und 

den regionalen Komponenten (vermiedene Netznutzungsentgelte und 

Kompensationszahlungen) zusammensetzen und auf Grund des 

Abrechnungsmechanismus von den regionalen Verbrauchern letztlich zu 

entrichten sind. Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das Jahr 2013.  

Aus der Differenz der Mittelzu- und der Mittelabflüsse ergibt sich ein Saldo für 

jeden Landkreis bzw. für die kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins. Die 

Ermittlung der regionalen Jahreswerte basiert auf einigen determinierenden 

Annahmen, die im Folgenden näher erläutert werden. 

 

3.2.1 BESTIMMUNG DER REGIONALEN MITTELZUFLÜSSE 
Zur Bestimmung der Mittelzuflüsse wird zunächst der reine Förderanteil an der 

Stromerzeugung in Schleswig-Holstein aus EEG-Anlagen betrachtet. Dieser 

entspricht den Zahlungen an die Anlagenbetreiber ohne Berücksichtigung der 

direkt vermarkteten Vergütungen oder einer Bewertung der selbst verbrauchten 

Strommengen.8 In einem zweiten Schritt werden die vermiedenen Netznutzungs-

                                                                 
8
  Auf eine Berücksichtigung der Zuflüsse aus der Vermarktung wie im Bericht der 

Landesregierung (2015) (in Bezug auf die Direktvermarktung der Erzeuger) oder im 

Berechnungsmodell von Growitsch et al. (2015, S. 74, insbesondere Fußnote 5, dort 

in Bezug auf den Marktwert der EEG-Strommengen) wird hier verzichtet, da sich 
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entgelte hinzugenommen, die von den Netzbetreibern an die Anlagenbetreiber 

gezahlt werden, und schließlich werden über eine regionale Schätzung die 

Kompensationszahlungen für abgeregelten Strom (Einspeisemanagement) auf 

die regionalen Anlagenbetreiber verteilt. 

Grundlage sind die von den Übertragungsnetzbetreibern veröffentlichten 

Bewegungsdaten des Jahres 2013, die im Einspeisungs- und Anlagenregister 

enthalten sind.9 Das Jahr 2013 wurde den Berechnungen zu Grunde gelegt, da 

die Daten bereits von Wirtschaftsprüfern testiert wurden und einen aktuellen 

überprüften Stand der veröffentlichen Daten darstellen.  

Für die ausgewiesenen Daten gelten dabei folgende Abgrenzungen und 

Konventionen: 

¶ Die "Einspeisemengen nach § 16 EEG" beinhalten keine direkt 

vermarkteten oder selbst verbrauchten Strommengen.  

¶ Die "Vergütungen nach § 16 EEG" für den Energieträger Solar beinhalten 

die nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 und 2012 a.F. (Solarstrom-

Selbstverbrauch) geleisteten Zahlungen an Anlagenbetreiber. Die 

vergüteten selbst verbrauchten Strommengen sind dagegen nicht 

enthalten. 

¶ Die "Markt- und Flexibilitätsprämien nach §§ 33g und 33i EEG" sind nicht 

in der Spalte "Vergütungen nach § 16 EEG" enthalten. Sie werden 

gesondert ausgewiesen und sind in den Gesamtsummen enthalten. 

¶ Die "vNNE nach § 35 Abs. 2 EEG" beinhalten die vermiedenen 

Netznutzungsentgelte (vNNE) der Einspeisemengen nach § 16 EEG 

sowie der direkt vermarkteten Strommengen nach § 33b Nr. 1 und 2 EEG. 

Für selbst verbrauchte Strommengen fallen keine vNNE an. Für direkt 

vermarktete Strommengen nach § 33b Nr. 3 EEG werden die vNNE an 

den Anlagenbetreiber ausgezahlt. 

 
Die Bewegungs- und Anlagenstammdaten für jede Anlage sind mit einem 

eindeutigen Anlagenschlüssel versehen. Über die Verknüpfung der in der Datei 

vorhandenen Postleitzahl mit einer externen Datei mit dazu gehörigen Kreisdaten 

konnten die Anlagen unter Berücksichtigung des Ortsnamen eine eindeutige 

Zuordnung zu den Landkreisen und kreisfreien Städten erhalten. Für jede Anlage 

sind die EEG-Zahlungen im Basisdatensatz enthalten. Durch Summenbildung 

über alle Anlagen innerhalb eines Kreises wurden die EEG-

Vergütungszahlungen ermittelt. Auf identische Weise wurden die vermiedenen 

Netznutzungsentgelte, die an die Anlagenbetreiber ausgezahlt wurden, für jeden 

Kreis ermittelt.  

                                                                                                                                                                                

diese Erlöse als Produkt von veräußerten Strommengen und Börsenpreisen zeitlich 

und technologiespezifisch schwer regional, d.h, den Erzeugern in den jeweiligen 

Kreisen, zuordnen lassen. Grundsätzlich können jedoch auch die direkten 

Vermarktungserlöse im weitesten Sinne den EEG-induzierten Mittelzuflüssen 

zugeordnet werden, denen dann auf der rechten Seite der Identität (3) ein 

zusätzlicher Finanzierungsbeitrag des Marktes gegenüberzustellen wäre.  
9
  Vgl. TenneT (2015), http://www.tennet.eu/de/kunden/eegkwkg/erneuerbare-energien-

gesetz/eeg-daten-nach-77/einspeisung-und-anlagenregister.html (Download: 3. Juni 

2015) 

http://www.tennet.eu/de/kunden/eegkwkg/erneuerbare-energien-gesetz/eeg-daten-nach-77/einspeisung-und-anlagenregister.html
http://www.tennet.eu/de/kunden/eegkwkg/erneuerbare-energien-gesetz/eeg-daten-nach-77/einspeisung-und-anlagenregister.html
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Hinsichtlich der Auszahlungen zum Einspeisemanagement liegen keine 

anlagescharfen Angaben vor. Aus den verfügbaren Informationen und nach 

Angaben vom Netzbetreiber SH-Netz AG sind für 2013 etwa 25 Mio. Euro als 

Kosten des Einspeisemanagements angefallen, die sich auszahlungsseitig auf 

Anlagen in vier Landkreisen wie folgt verteilen: 

¶ Schleswig-Flensburg (5%) 

¶ Nordfriesland (15%) 

¶ Dithmarschen (50%) 

¶ Steinburg (30%). 

In allen übrigen Kreisen und kreisfreien Städten sind nur geringe oder gar keine 

Kosten des Einspeisemanagements angefallen, so dass die obige regionale 

Aufteilung auch angesichts der im Kapitel 3.1.4 erläuterten regulatorischen 

Intransparenz und der dort angelegten zeitlichen Verzögerung die bestmögliche 

ursachenadäquate regionale Zuordnung der Einnahmen darstellt.  

Die Tabelle 4 zeigt die regionalen Einnahmen für die verschiedenen Definitionen 

der mit den EEG-Anlagen verbundenen Zuflüsse. 10  Detailangaben für die 

einzelnen Kreise in Bezug auf die Anzahl der Anlagen, die Energieträger und die 

vermiedenen Netznutzungsentgelte sind im Anhang in den Tabellen A.1 bis A.3 

aufgeführt. Insgesamt belaufen sich die entsprechend Identität (1) erfassten 

EEG-Auszahlungen auf 1,318 Mrd. Euro. Die Zahlungen erhöhen sich auf 1,360 

Mrd. Euro, wenn die Zahlungen für vermiedene Netznutzungsentgelte 

berücksichtigt werden (Identität 2) und weiter auf 1,384 Mrd. Euro, wenn 

zusätzlich die Kompensationszahlungen für den abgeregelten Ökostrom 

berücksichtigt werden (Identität 3). Das insgesamt an die EEG-Anlagenbetreiber 

ausgezahlte Mittelvolumen erhöht sich also um 5%, wenn 

Kompensationszahlungen und vermiedene Nutzungsentgelte berücksichtigt 

werden.  

Den größten Anteil der Mittelzuflüsse vereinen die vier Kreise Nordfriesland, 

Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen auf sich, die 

rund 72 % der EEG-Zuflüsse für sich verbuchen können. Demgegenüber entfällt 

auf die vier kreisfreien Städte lediglich einen Anteil von 1,1% der Zuflüsse. 

Berücksichtigt man die vermiedenen Netznutzungsentgelte und die 

Kompensationszahlungen, so ändert sich am dem Gesamtbild der Verteilung 

wenig und die in den ländlichen Kreisen installierten Anlagen vereinen den weit 

überwiegenden Anteil der EEG-Zuflüsse auf sich. Auffällig ist jedoch der hohe 

Anteil der Kompensationszahlungen im Einspeisemanagement der auf Steinburg 

und Dithmarschen enthält. Im ersten Fall werden die EEG-Zahlungen um knapp 

10% und im zweiten Fall um etwa 5% gegenüber der Situation ohne ihre 

Berücksichtigung erhöht. Bei der Interpretation dieser Werte muss jedoch 

grundsätzlich die folgende Einschränkung berücksichtigt werden: Auch wenn die 

EEG-Zahlungen den einzelnen Kreisen zugeordnet werden können, so stellen 

                                                                 
10

  Vgl. dazu auch BDEW (2015, S. 35). Dort sind die aggregierten Zahlungsströme auf 

Ebene der Bundesländer ausgewiesen. Ein Vergleich der hier berechneten 

Auszahlungen mit denen aus der BDEW-Untersuchung zeigt nur marginale 

Unterschiede, die kleiner sind als 0,2% des Gesamtvolumens.  
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sie damit noch kein zusätzliches Einkommen in den Regionen dar, da der 

regionale Verbleib und die Verwendung der Mittelzuflüsse maßgeblich von den 

Eigentümerstrukturen abhängig sind. Darüber kann mit dem vorliegenden 

Datenmaterial ï wie eingangs bereits erläutert - keine Aussage getroffen werden.   
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Tabelle 4: 
EEG-Mittelzuflüsse/Auszahlungen in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2013, in Mio. Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelle: TenneT Anlagen- und Bewegungsdaten für das Jahr 2013, eigene Berechnungen, SH Netz AG zum Einspeisemanagement. 

 

Kreise und kreisfreie Städte  
EEG-Zahlungen 

(I) 

 
vermiedene 

Netznutzungs-
entgelte 

(II) 
EEG-Zahlungen 

(III=I+II) 

 
Einspeise-

management 
(IV) 

EEG-
Mittelzuflüsse 

(V=III+IV) 

Flensburg, Stadt 1,48 0,038 1,52   1,52 

Kiel, Landeshauptstadt 3,73 0,096 3,83   3,83 

Lübeck, Hansestadt 5,77 0,328 6,10   6,10 

Neumünster, Stadt 4,01 0,17 4,18   4,18 

Dithmarschen 243,39 6,142 249,53 12,50 262,03 

Herzogtum Lauenburg 43,30 1,754 45,05   45,05 

Nordfriesland 333,89 10,568 344,46 3,75 348,21 

Ostholstein 90,62 3,169 93,79   93,79 

Pinneberg 19,64 0,748 20,39   20,39 

Plön 39,94 1,387 41,33   41,33 

Rendsburg-Eckernförde 116,40 4,277 120,67   120,67 

Schleswig-Flensburg 252,57 8,955 261,53 1,25 262,78 

Segeberg 57,77 2,459 60,23   60,23 

Steinburg 78,25 1,874 80,12 7,50 87,62 

Stormarn 27,23 1,056 28,29   28,29 

Insgesamt 1.318,02 43,02 1.361,02 25,00 1.384,50 
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3.2.2 BESTIMMUNG DER REGIONALEN MITTELABFLÜSSE 

 

Die durch das EEG ausgelösten Mittelabflüsse sind an den regionalen 

Stromverbrauch gekoppelt und entsprechen den von den regional ansässigen 

Stromverbrauchern gezahlten EEG-Umlagen. Die EEG-Umlage ist an den 

regionalen Letztverbrauch gebunden und wird für verschiedene 

Verbrauchergruppen mit unterschiedlichen Umlagesätzen erhoben. Eine exakte 

Ermittlung des in einem Kreis EEG-pflichtigen Letztverbrauchs ist nicht möglich, 

da keine regionale Verbrauchserhebung auf Kreisebene (oder kleinräumigeren 

administrativen Einheiten) vorliegt, die eine Bottom-Up-Aggregation des 

gesamten regionalen Letztverbrauchs erlauben würde. 

Allerdings wird auf Bundesländerebene der Endenergieverbrauch an Strom 

ausgewiesen und nach Verbrauchssektoren gegliedert. Für Schleswig-Holstein 

beträgt der Bruttostromverbrauch im Jahr 2013 insgesamt 14.254 GWh, der sich 

wie folgt auf die Verbrauchssektoren verteilt: 

¶ Verkehr          196 GWh (1,4%) 

¶ Industrie     3.692 GWh (25,9%) 

¶ Haushalte     5.332 GWh (37,4%) 

¶ Gewerbe, Handel, Dienstleistungen   2.777 GWh (19,5%) 

¶ Eigenverbrauch Kraftwerke   1.654 GWh  (11,6%) 

¶ Pumparbeit und Wärmeabgabe aus 

Heizwerken          83 GWh (0,6%) 

¶ Netzverluste       520 GWh (3,6%). 

Von der Zahlung der EEG-Umlage sind der Eigenverbrauch, die Pumpabgabe 

und die Netzverluste ausgenommen, so dass der EEG-pflichtige Letztverbrauch 

oder Nettostromverbrauch sich auf insgesamt 11.997 GWh addiert, d.h. letztlich 

sind gut 84% des gesamten Bruttostromverbrauchs in Schleswig-Holstein EEG-

umlagepflichtig. Vom Nettostromverbrauch entfällt auf die privaten Haushalte ein 

Anteil von 44,4%, auf die Industrie 30,8%, Gewerbe, Handel und 

Dienstleistungen haben einen Anteil von 23,1% und auf den Verkehr entfallen 

1,6%.  

Neben den drei oben genannten Verbrauchssektoren, die nicht EEG-pflichtig 

sind, verfügen bestimmte Industrien über privilegierte EEG-Umlagesätze. Auch 

dieses ist bei der Ermittlung der regionalen Abflüsse über die EEG-Umlage so 

gut wie möglich zu berücksichtigen.  

Um einen Hinweis auf die monetäre Bedeutung des privilegierten 

Stromverbrauchs in Schleswig-Holstein zu erhalten, sei zunächst angenommen, 

dass der gesamte Nettostromverbrauch in Schleswig-Holstein in Höhe von 

11.997 GWh EEG-pflichtig wäre. Bei der für 2013 festgelegten Umlage von 

5,2770 ct/kWh, hätte sich ein EEG-Mittelabfluss von 633 Mio. Euro für Schleswig-

Holstein ergeben. Die Statistiken des BDEW (2014, S. 86) weisen jedoch aus, 

dass die Summe der EEG-Umlage für Schleswig-Holstein 490 Mio. Euro beträgt. 

Die Differenz von gut 140 Mio. Euro ist auf den privilegierten Stromverbrauch 

bzw. den umlagebefreiten Verbräuchen zurückzuführen. Sie entspricht einem 

Anteil von 22 % am gesamten Aufkommen, wäre sämtlicher Nettostromverbrauch 
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EEG-umlagepflichtig und zeigt, dass ein erheblicher Teil des Letztverbrauchs in 

Schleswig-Holstein nicht oder nicht vollständig der EEG-Umlage unterliegt. 

Bei der Ermittlung der regionalen EEG-Zahlungen werden zwei Verfahren 

angewandt:  

¶ In einem ersten Ansatz (Szenario I) wird angenommen, dass die EEG-

Zahlungen proportional zu den Bevölkerungsanteilen der Kreise an der 

Bevölkerung Schleswig-Holsteins verteilt werden. In diesem Szenario wird 

unterstellt, dass mit der Bevölkerungsverteilung alle anderen strukturellen 

Parameter wie Industriebesatz, durchschnittliche Verbräuche nach 

Sektoren usw. konstant gehalten werden bzw. sich gleichgerichtet mit 

dem Bevölkerungsanteil verändern.  

¶ Im zweiten Ansatz (Szenario II) wird zwischen dem industriellen 

Verbrauch und dem Restverbrauch unterschieden. Für die regionalen 

industriellen Verbräuche wird zunächst unterstellt, dass diese sich nach 

den kreisscharfen Anteilen des Stromverbrauchs in Schleswig-Holstein 

ergeben, die sich aus einer Befragung der Unternehmen der Industrie 

ergeben haben (Statistisches Bundesamt 2015) Allerdings wird mit dieser 

Statistik der gesamte Stromverbrauch der Industrieunternehmen erfasst, 

d.h. auch der eigenerzeugte Strom geht in die Verbrauchsmengen ein 

und erhöht die verbrauchte Strommenge auch um den nicht EEG-

pflichtigen Anteil des selbsterzeugten und selbstverbrauchten Strom. 

Dieses ist insoweit unproblematisch, wenn angenommen werden kann, 

dass der eigenerzeugte Strom in allen Kreisen Schleswig-Holsteins 

proportional zum Gesamtverbrauch ist.  

In der Tabelle A.4 im Anhang sind die Anteile nach Kreisen für den regionalen 

Stromverbrauch für das Jahr 2013 dargestellt. Auffällig ist, dass auf die Kreise 

Dithmarschen und Steinburg knapp 48% des gesamten industriellen 

Stromverbrauchs entfallen, während der Anteil der beiden Kreise am schleswig-

holsteinischen BIP nur gut 9% beträgt. Über die Eigenerstellung und die 

Eigenverbräuche der Unternehmen liegen aber so gut wie keine Informationen 

vor. In einer Sonderpublikation des Fachdienst Bau und Regionalentwicklung 

(2011) für den Kreis Dithmarschen und den Zeitraum von 2007-2010 wird der 

gesamte bereinigte Stromverbrauch im privaten, gewerblichen und KMU-Bereich 

mit 595 GWh angegeben. Unter Verwendung des Anteils des von der Industrie in 

Dithmarschen verbrauchten Stroms ergibt sich allein für die Industrie eine 

Verbrauchsmenge für 2013 von 1.028 GWh und es könnte damit zu einer 

Überschätzung des regionalen Verbrauchs mit einer zu hohen Belastung des 

Kreises Dithmarschen mit EEG-Zahlungen einhergehen.  

Die übrigen Elemente des Letztverbrauchs im zweiten Ansatz (Haushalte, 

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Verkehr) werden weiterhin nach dem 

Bevölkerungsanteil verteilt. Diese Annahme erscheint gerechtfertigt da der 

überwiegende Anteil dieser letztgenannten Gruppe stark von bevölkerungsnahen 

Bereichen wie öffentlichen Einrichtungen, Einzelhandel und 

Dienstleistungsunternehmen in Anspruch genommen werden.  
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Schließlich wird der privilegierte Letztverbrauch des industriellen Sektor in einem 

weiteren Schritt durch die privilegierten Verbrauchsstellen in Schleswig-Holstein 

erfasst, die einer Statistik der BAFA (2015) entnommen wurden und über einen 

Schlüssel den Kreisen und kreisfreien Städten zu geordnet werden können, vgl. 

Abbildung 6. Im Jahr 2013 gab es Schleswig-Holstein 47 von der vollen EEG-

Umlage befreite Unternehmen. Dies entspricht einem Anteil von 2,1% aller in 

Deutschland privilegierter Unternehmen. Die auf Schleswig-Holstein entfallende 

Menge privilegierten Stromverbrauchs beträgt laut BAFA (2015) 1.668 GWh und 

hat damit einen Anteil von 1,6% der in Deutschland privilegierten Strommenge. 

Bezogen auf den Anteil Schleswig-Holsteins am deutschen BIP von 2,9% in 2013 

sind sowohl die Zahl der privilegierten Unternehmen und auch die privilegierte 

Menge unterdurchschnittlich. Im Szenario wird mit den industriellen Verbräuchen 

nach den Anteilen am gesamten Stromverbrauch wird für jeden Kreis eine 

Korrektur der privilegierten Verbräuche über die Zahl der Unternehmen 

vorgenommen.  

Insgesamt muss betont werden, dass die Abschätzung des regionalen EEG-

pflichtigen Verbrauchs mit einigen Unsicherheiten behaftet ist und auf der 

Kreisebene zu Unschärfen führt. Die Qualität der Schätzungen der EEG-

induzierten Mittelabflüsse aus den Regionen basiert auf den o.g. Annahmen und 

ist naturgemäß weniger präzise und valide als die überwiegend direkt aus den 

Daten abgeleiteten EEG-induzierten Zuflüsse in die Kreise Schleswig-Holsteins.  

  

Abbildung 6: 

Anzahl der EEG-Umlage privilegierten Unternehmen in Schleswig-Holstein (47 

Unternehmen) in 2013 in den Kreisen und kreisfreien Städten 

 

Quelle: BAFA (2015), eigene Berechnungen 
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In Tabelle 5 sind die EEG-Umlagezahlungen nach Kreisen aufgeführt. 

Maßgeblich für die regionale Verteilung sind die Bevölkerungsanteile in Szenario 

I und in Szenario II die industriellen Verbräuche nach Regionen und sowie für die 

nichtindustriellen Stromverbräuche die Bevölkerungsanteile. Im Großen und 

Ganzen sind die Verteilungen in den Szenarien relativ identisch. Größere 

Abweichungen zeigen sich für die bereits weiter oben benannten Kreise 

Dithmarschen und Steinburg, bei denen größere Anteile an eigengenutzten 

Stromverbräuchen anfallen und eine genauere Zuordnung kaum möglich 

erscheint. In beiden Szenarien sind es vor allem die bevölkerungsstarken Kreise 

und kreisfreien Städte Pinneberg, Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg, 

die die höchsten Mittelabflüsse in Form von EEG-Umlagezahlungen aufweisen. 

Ausgenommen davon sind die bereits erwähnten Kreise Steinburg und 

Dithmarschen.11  

Tabelle 5: 
EEG-Umlage in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins  

im Jahr 2013, Mio. Euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belastung der regionalen Letztverbraucher beschränkt sich aus der Sicht 

Schleswig-Holsteins aber nicht auf die EEG-Umlagen sondern umfasst auch die 
                                                                 
11

  In Growitsch et al. (2015) werden bundesweit die regionalen EEG-Umlagezahlungen 

berechnet. Im Anhang Tabelle A.5 sind die Anteile der EEG-Zahlungen aus Szenario 

I und II mit den Anteilen aus Growitsch et al. aufgeführt. Sie weisen, obwohl sich die 

Zahlen hier auf das Jahr 2013 und dort auf 2011 beziehen eine relativ große 

Ähnlichkeit auf, obwohl sehr unterschiedliche Wege zur Berechnung der EEG-

Umlage eingeschlagen wurden. Größere Abweichungen betreffen auch hier die 

beiden bereits benannten Kreise Dithmarschen und Steinburg. 

 
Kreise und Städte 

 
Szenario I 

 
Szenario II 

 

FLENSBURG, Stadt 14,61 14,77 

KIEL, Landeshauptstadt 42,03 38,05 

LÜBECK, Hansestadt 37,06 30,82 

NEUMÜNSTER, Stadt 13,41 10,11 

Dithmarschen 23,08 53,61 

Herzogtum Lauenburg 32,90 28,77 

Nordfriesland 28,18 22,34 

Ostholstein 34,42 36,52 

Pinneberg 52,42 58,34 

Plön 22,04 19,19 

Rendsburg-Eckernförde 46,65 39,29 

Schleswig-Flensburg 33,96 21,56 

Segeberg 45,80 30,52 

Steinburg 22,62 39,72 

Stormarn 40,84 46,40 

 
Insgesamt 490,00 490,00 



51 
 

vermiedenen Netznutzungsentgelte, die den Anlagenbetreibern ausgezahlt 

werden und die Kompensationszahlungen für abgeregelten Ökostrom. 12  Im 

vorhergehenden Abschnitt wurden vermiedene Netznutzungsentgelte in Höhe 

von 43,02 Mio. Euro und Kompensationszahlungen in Höhe von 25 Mio. Euro 

ausgewiesen, die von den Letztverbrauchern in Schleswig-Holstein zu tragen 

sind. Bezogen auf die in 2013 von den Letztverbrauchern in Schleswig-Holstein 

getragene EEG-Umlage belaufen sich diese Zusatzkosten auf 13,9% und stellen 

damit eine nicht zu vernachlässigende Größe dar. In Anlehnung an die Szenarien 

I und II werden diese Zusatzkosten auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt, 

dabei wird unterstellt, dass die Netzbetreiber eine vollständige Überwälzung auf 

die Letztverbraucher vornehmen. Hierbei ergibt sich ein identisches Muster der 

Verteilung der Zusatzkosten wie bei der EEG-Umlage mit insbesondere hohen 

Zusatzbelastungen in den bevölkerungsreichen Kreisen und kreisfreien Städten, 

vgl. Tabelle 6.  

  

                                                                 
12

  Faktisch entspricht die zeitlich (für das Jahr 2013) und räumlich (Schleswig-Holstein) 

abgegrenzte Saldierung von Einnahmen (bzw. Kompensationszahlungen) aus dem 

Einspeisemanagement und Ausgaben (in Form einer Netzumlage) nicht der Realität. 

Zwar sind die damit verbundenen Mittelzuflüsse  der Erzeuger regional gut 

abgrenzbar. Unschärfen ergeben sich jedoch bei der Umlage dieser Kosten in Form 

von regionalen Netzentgelten aufgrund von Kostenanerkennungsverfahren, die bei 

der BNetzA mit einer zweijährigen Verzögerung vorgenommen werden. Zudem hängt 

die regionale Eingrenzung der Kosten davon ab, welche Netzebene als für die 

Abregelung verantwortlich erklärt wird. Damit besteht die Möglichkeit, dass Teile 

dieser Kosten auch in anderen Netzregionen außerhalb Schleswig-Holsteins 

sozialisiert werden. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass 

Kompensationszahlungen, die außerhalb Schleswig-Holsteins, aber im selben 

Übertragungsnetz geleistet werden, in die Netzentgelte Schleswig-Holsteins 

überwälzt werden. Vor diesem Hintergrund stellt die im obigen Modell vorgenommene 

Zuordnung der Kosten - wie bereits oben erläutert - lediglich eine Näherung dar. 
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Tabelle 6: 
Vermiedene Netznutzungsentgelte und Kompensationszahlungen in den Kreisen 

und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2013, Mio. Euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3   SALDO DER REGIONALEN MITTELZU- UND –ABFLÜSSE AUF EBENE DER  

  KREISE UND KREISFREIEN STÄDTE SCHLESWIG-HOLSTEINS 
 

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die regionalen Mittelzu- und  

Mittelabflüsse für die Kreise und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins 

analysiert. Im Folgenden werden diese Zahlungsströme saldiert und die 

Regionen mit einem positiven und solche mit einem negativen Saldo identifiziert.  

Die Saldierung wird erstens nach Bevölkerungsanteilen (Szenario I) und 

zweitens unter Berücksichtigung des industriellen Letztverbrauchs sowie der 

notwendigen Korrekturen zur Bestimmung des privilegierten Industrieverbrauchs 

(Szenario II) vorgenommen. In jedem Szenario werden jeweils die Modelle (1) 

und (3) ausgewiesen. Modell (1) basiert auf Identität (1), d.h. die mit dem EEG 

direkt verbundenen Zu- und Abflüsse betrachtet, während in Modell (3), die in der 

Identität (3) zusätzlich erfassten vermiedenen Netznutzungsentgelte und die 

Kompensationszahlungen enthalten sind. In Tabelle A.6 sind die Einzelwerte 

aufgeführt, die in den folgenden Abbildungen grafisch dargestellt sind. 

 
Kreise und Städte 

 
Szenario I 

 
Szenario II 

 

FLENSBURG, Stadt 2,03 1,91 

KIEL, Landeshauptstadt 5,83 4,74 

LÜBECK, Hansestadt 5,14 4,62 

NEUMÜNSTER, Stadt 1,86 1,74 

Dithmarschen 3,20 8,05 

Herzogtum Lauenburg 4,57 3,74 

Nordfriesland 3,91 3,05 

Ostholstein 4,78 3,92 

Pinneberg 7,28 6,92 

Plön 3,06 2,39 

Rendsburg-Eckernförde 6,48 5,20 

Schleswig-Flensburg 4,71 3,95 

Segeberg 6,36 5,90 

Steinburg 3,14 6,56 

Stormarn 5,67 5,31 

 
Insgesamt 68,02 68,02 
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Abbildung 7 zeigt die Salden für Modell (1) und Modell (3) für die 15 Kreise und 

kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein für das Jahr 2013 im Szenario I. Es zeigt 

sich eine große Bandbreite, die von einem positiven Saldo in Höhe von etwa 300 

Mio. Euro für Nordfriesland bis hin zu einem negativen Saldo von rund 40 Mio. 

Euro für die Landeshauptstadt Kiel reicht. Zunächst ist somit festzustellen, dass 

es auch innerhalb des Landes Schleswig-Holstein bedeutende Unterschiede 

über die relative Position der Kreise im System der EEG-Umlagen gibt. Von den 

insgesamt 15 Gebietskörperschaften weisen 9 einen positiven Saldo auf und die 

übrigen 6 sind negativ. Besonders hohe positive Salden werden für 

Nordfriesland, Dithmarschen, Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde 

beobachtet, während die kreisfreien Städte und Stormarn sowie Pinneberg über 

einen negativen Saldo verfügen. Werden zusätzlich die vermiedenen 

Netznutzungsentgelte und die Kompensationszahlungen berücksichtigt, zeigt 

sich kein grundsätzlich anderes Bild, Modell (3). Es ist vielmehr so, dass die 

Kreise die im engen EEG-System von Modell (1) profitieren auch von den 

regionalen Komponenten (vNNE und Kompensationszahlungen) profitieren und 

umgekehrt die Kreise und kreisfreien Städte mit negativen Salden die regionalen 

Komponenten finanzieren.  
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Abbildung 7: 

Saldo der Differenz aus EEG-Zuflüssen und EEG-Umlagen im Szenario I  

(Modell (1) und Modell (3)) in den Kreisen und kreisfreien Städten 2013, in Mio. 

Euro 

 

Quelle: Eigene Berechnungen, auf Basis der Daten in Tabelle A.6 

 

Im erweiterten Modell (3) werden daher die bereits festgestellten regionalen 

Wirkungen verstärkt. Die positiven Salden in den Kreisen mit einer hohen 

Produktion an Strom aus erneuerbaren Energieträgern erhöhen sich, dies gilt 

insbesondere für die Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg 

und Steinburg. Für alle übrigen Kreise und kreisfreien Städte und Kreise werden 

größere negative Salden ermittelt. Es kann also eine Umverteilung über die 

Kreise und kreisfreien Städte konstatiert werden, bei der die Regionen mit einer 

hohen Produktion von Strom aus erneuerbaren Energieträgern als Netto-

Empfänger profitieren, während die übrigen Regionen aufgrund relativ hoher 

Umlagen in die Position von Netto-Zahlern geraten.  

In Abbildung 8 sind die Salden aus dem Szenario II abgebildet, die in Bezug auf 

die Zurechnung der Mittelabflüsse die Industriestruktur in den Kreisen 

mitberücksichtigen. Die Abbildung bestätigt die für Szenario I getroffenen 

Aussagen. Die Unterschiede zwischen den beiden mittelabflussorientierten 

Berechnungsmethoden sind marginal, so dass die Daten insgesamt gut geeignet 

erscheinen, die Zu- und Abflüsse in und zwischen den Kreisen und kreisfreien 

Städten Schleswig-Holsteins zu beschreiben.  
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Abbildung 8: 

Saldo der Differenz aus EEG-Zuflüssen und EEG-Umlagen im Szenario II 

(Modell (1) und Modell (3)) in den Kreisen und kreisfreien Städten 2013,  

in Mio. Euro 

 

Quelle: Eigene Berechnungen, auf Basis der Daten in Tabelle A.6 

 

In Abbildung 9 wird die Differenz zwischen Modell (1) und Modell (3) dargestellt. 

Inhaltlich zeigt diese Abbildung wie die oben erläuterten, durch das EEG 

induzierten Kosten in Form der vermiedenen Netznutzungsentgelte und der 

Kosten des Einspeisemanagements innerhalb Schleswig-Holsteins auf der 

Einnahmenseite die regionalen Zuflüsse erhöhen und auf der Ausgabenseite 

regional sozialisiert werden. Die Salden für die Kreise und kreisfreien Städte 

Schleswig-Holsteins zeigen also die regionalen Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse 

in ihrer Nettoposition. Positiv von den regionalen Komponenten, den vNNe in 

Höhe von 43 Mio. Euro und den Kosten des Einspeisemanagements von rund 25 

Mio. Euro, profitieren die Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-

Flensburg und Rendsburg-Eckernförde, die durch Netto-Zuflüsse zwischen 5 und 

15 Mio. Euro ihre Netto-Empfängerposition innerhalb des EEGs ausbauen 

können. Demgegenüber sind alle übrigen Kreise und kreisfreien Städte negativ 

von den regionalen EEG-Komponenten betroffen sind. Die regionalen 

Komponenten wirken somit ähnlich wie der nationale EEG-Umlagemechanismus, 

jedoch profitieren innerhalb Schleswig-Holsteins nur vier Kreise von den 

regionalen Komponenten während elf Kreise und kreisfreie Städte hiervon 

negativ betroffen sind. Da die allgemeine EEG-Umlage die Verteilung innerhalb 

Schleswig-Holsteins dominiert, verändert der regionale Anteil nicht das 

grundsätzliche regionale Bild, wie in den Abbildungen 6 und 7 ausgewiesen, 

allerdings verstärkt der regionale Komponente die regionalen Unterschiede 
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zwischen den Regionen mit Mittelzuflüssen und den mit Mittelabflüssen. Selbst in 

Regionen wie dem Kreis Herzogtum Lauenburg und der Stadt Neumünster, die 

innerhalb der EEG-Systematik eine relativ geringe Netto-Empfänger bzw. Netto-

Zahler-Positionen aufweisen, führt die Berücksichtigung der regionalen 

Komponenten nicht zu einer strukturellen Veränderung ihrer Position.  

 

Abbildung 9: 

Unterschiede zwischen Modell (1) und Modell (3) für die Szenarien I und II in den 

Kreisen und kreisfreien Städten 2013, in Mio. Euro 

 

Quelle: Eigene Berechnungen, auf Basis der Daten in Tabelle A.6 

 

3.2.4   DIE REGIONALE BEDEUTUNG DER EEG-UMLAGE IM HINBLICK  

  AUF DIE REGIONALE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG  

 

In den vorhergehenden Abschnitten standen die Mittelzu- und Mittelabflüsse in 

die Kreise und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins im Vordergrund des 

Interesses. Obwohl mit der Förderung der Erneuerbaren Energien in erster Linie 

gesamtgesellschaftliche und umweltpolitische Ziele verfolgt werden, so gehen 

von ihnen doch auch regionale Wirkungen hinsichtlich Wachstum und 

Beschäftigung aus. Mit der EEG-Umlage wird Einfluss auf die räumliche Struktur 

der Produktion von Energie genommen und es stellt sich unmittelbar die Frage, 

welche Regionen einen Zuwachs an Produktionsmöglichkeiten erhalten und 

damit erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten. Bröcker et al. (2014) 

schätzen vor dem Hintergrund der ambitionierten Ausbauziele der 

Landesregierung die durch die Erneuerbaren Energien ausgelösten  

Wertschöpfungseffekte in jedem Jahr bis 2020 auf 835 Mio. Euro  und die Zahl 
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der zusätzlich Beschäftigen auf knapp 7.700, von denen 4.100 auf die Erstellung 

der Anlagen und ungefähr 3.600 auf deren Betrieb entfallen.  Bezogen auf den 

aktuellen Bestand der Beschäftigung wären dies etwa 0,6% der 

Gesamtbeschäftigung Schleswig-Holsteins. 

Die gesamtwirtschaftlichen Effekte sind aber nicht gleichverteilt über die Kreise 

und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins, sondern werden in erster Linie durch 

die Verteilung der Anlagen im Land bestimmt. Die regionalen Wachstums- und 

Beschäftigungseffekte werden folglich vornehmlich in den Regionen anfallen, in 

denen die größten Investitionen stattfinden bzw. stattgefunden haben. 

Eine nähere Betrachtung der regionalen Verteilung von Wachstum und 

Beschäftigung durch die Investitionen in Erneuerbare Energien ist nicht 

Gegenstand dieser Studie.  Es soll an dieser Stelle lediglich der Frage 

nachgegangen werden, ob die Investitionen vornehmlich in den 

strukturschwächeren Regionen Schleswig-Holsteins zu identifizieren sind. 

Darüber hinaus soll die Bedeutung der EEG-Zuflüsse im Vergleich zur zentralen 

nationalen Wirtschaftsförderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

ĂVerbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturñ (GRW) untersucht werden. 

Abgesehen von den drei Kreisen Stormarn, Segeberg und Pinneberg sind alle 

Kreise Schleswig-Holsteins als Fördergebiete im Rahmen der GRW durch relativ 

niedrige Löhne und/oder erhöhte Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Ein positiver 

Nebenaspekt der Förderung Erneuerbarer Energien könnte konstatiert werden, 

wenn mit der EEG-Umlage auch ein (nichtintendierter) positiver Aspekt für die 

regionale Entwicklung der strukturschwachen Regionen einhergehen würde. Ein 

wichtiger Indikator zur Messung der Strukturschwäche einer Region ist das je 

Einwohner erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt. Starke Regionen verfügen bei 

dieser Größe über einen hohen Wert, während schwache Regionen geringe 

Werte aufweisen.  In einem bivariaten Zusammenhang sollte es einen negativen 

Zusammenhang zwischen der EEG-Umlage je Einwohner und dem BIP je 

Einwohner geben.  In diesem Fall würden die strukturschwächeren Regionen von 

der EEG-Umlage stärker profitieren und Beschäftigungsgewinne erzielen. 

Abbildung 10 stellt diesen Zusammenhang für die Kreise Schleswig-Holsteins für 

das Jahr 2012 und die EEG-Umlage des Jahres 2013 dar. Ein eindeutiges 

Muster über die regionale Verteilung ist dieser Abbildung nicht zu entnehmen. 

Insbesondere die im mittleren Einkommensbereich angesiedelten Kreise 

Nordfriesland, Dithmarschen und Schleswig-Flensburg erhalten einen hohen 

Zufluss je Einwohner aus der EEG-Umlage, Modell (1). Bezogen auf das BIP je 

Einwohner beträgt dieser zwischen 5,8% und 6,8%, was auf einen erheblichen 

Einfluss der Erneuerbaren Energien in den genannten Kreisen hinweist. In den 

übrigen Kreisen ist die Bedeutung der EEG-Umlage deutlich geringer und reicht 

von 0,04% in Kiel bis 2,18% in Ost-Holstein. Insbesondere in den kreisfreien 

Städten ist der Zufluss aus der EEG-Umlage allenfalls marginal. Vor dem 

Hintergrund der regionalen Verteilung der EEG-Mittelzuflüsse lässt sich daher 

feststellen, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Erneuerbaren Energien in den 

strukturschwächeren Regionen deutlich höher ist als in den strukturstärkeren 

Regionen Segeberg, Stormarn und Pinneberg, abgesehen von den kreisfreien 

Städten Schleswig-Holsteins. Insofern stärken die aus dem EEG realisierten 
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Mittelzuflüsse die produktionsseitige Entwicklung der strukturschwächeren 

Regionen. Dies gilt insbesondere für Nordfriesland, Dithmarschen und 

Schleswig-Flensburg, wenn die GRW-Kategorisierung als Grundlage verwendet 

wird. 

Abbildung 10: 

EEG-Auszahlungen im Jahr 2013 und Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in den 

Kreisen Schleswig-Holsteins 2012, jeweils in Euro  

 

Quelle: BBSR (2015), eigene Berechnungen 

 

Neben der Frage nach der Bedeutung der EEG-Mittelzuflüsse für die 

strukturschwachen Regionen Schleswig-Holsteins ist es von Interesse, einen 

Hinweis zu erhalten, welche finanzielle Bedeutung sie in Relation zu den 

regionalwirtschaftlichen Instrumenten der GRW haben, die als zentrales 

Politikinstrument die Entwicklung der strukturschwachen Regionen unterstützen 

sollen. In Abbildung 11 ist neben den EEG-Mittelzuflüssen je Einwohner im Jahr 

2013 die Investitionsförderung der GRW je Einwohner (als Durchschnittswert für 

die Jahre 2007-2012) abgetragen. Zunächst lässt sich hier ein positiver 

Zusammenhang feststellen: In Kreisen, in denen hohe EEG-Zuflüsse vorliegen, 

war auch die GRW-Förderung hoch. Dieser Zusammenhang ist aber nur 

schwach ausgeprägt und weist eine hohe Streuung auf. Insbesondere die Kreise 

Nordfriesland, Dithmarschen und Schleswig-Flensburg profitieren von der GRW-

Förderung und realisieren einen relativ hohen EEG-Zufluss.  Beide Instrumente 

stärken folglich die Entwicklung dieser strukturschwachen Regionen in 

besonderer Weise. Betrachtet man allerdings die Relationen von EEG-

Mittelzuflüssen zur GRW-Investitionsförderung, so lässt sich feststellen, dass die 

EEG-Zulage um den Faktor 100 größer ist als die GRW-Investitionsförderung, 
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von ihr also ein wesentlich größerer Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung der 

strukturschwachen Regionen ausgeht.  

 

Abbildung 11: 

EEG-Auszahlungen im Jahr 2013 und GRW-Investitionsförderung (nationale und 

EFRE Finanzmittel) je Einwohner in den Kreisen Schleswig-Holsteins im 

Jahresdurchschnitt 2007-2012, jeweils in Euro  

 

Quelle: BBSR (2015), eigene Berechnungen 

 

4 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT  
 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den regionalen, in Schleswig-Holstein 

anfallenden Finanzströmen, die durch das bundesweite System der 

Ökostromförderung im Rahmen des EEG induziert werden. Bei der Einordnung 

des Untersuchungsobjektes der regionalen Verteilungswirkungen ist es zunächst 

wichtig, hervorzuheben, dass das EEG kein explizites Verteilungsziel in Bezug 

auf die personelle, sektorale oder regionale Einkommensverteilung verfolgt. 

Allein die Beobachtung, dass es unter dem Dach des EEG zu regionalen 

Disparitäten (etwa beim Vergleich verschiedener Bundesländer oder dem 

Vergleich verschiedener Regionen innerhalb eines Bundeslandes) kommt, 

impliziert noch keine ökonomische Bewertung des Fördermechanismus. 

Tatsächlich ergeben sich die regionalen bzw. lokalen Salden als notwendige 

Konsequenz aus der Kombination gesetzlich definierter technologiespezifischer 

Einspeisetarife und der vom Gesetzgeber gewünschten Umlagefinanzierung: 

Mittelabflussseitig sind regionale Differenzen ein Ausdruck unterschiedlicher 
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regionaler Wirtschaftskraft (die sich in unterschiedlichen Stromverbräuchen 

äußert) und mittelzuflussseitig sind diese Differenzen Ausdruck von 

komparativen Standortvorteilen bei der Ökostromerzeugung. Wenn es also 

tatsächlich so ist, dass die norddeutschen Küstenländer oder auch Brandenburg 

positive Nettozuflüsse aus dem EEG erhalten, andere Bundesländer wie etwa 

Bayern oder Hessen hingegen Nettoabflüsse zu tragen haben, ist dies nicht etwa 

Ausdruck einer verbesserungswürdigen verteilungspolitischen Schieflage des 

Instrumentariums. Vielmehr ist dieser Befund auf die günstigen natürlichen 

Bedingungen der Ökostromerzeugung und eine (im Vergleich zu anderen 

Bundesländern) eher geringe Stromintensität der Wirtschaftsstruktur zurück zu 

führen.  

Die im Rahmen dieser Studie entwickelte regionale Saldierung weicht von der in 

bislang vorliegenden Studien angewandten Methodik ab, die sich an der Logik 

bzw. der Perspektive des bundesweiten EEG-Umlagemechanismus orientieren. 

Aus regionaler Sicht ist diese im Modell (1) formulierte Perspektive nicht adäquat, 

da der Grundgedanke eines ausgeglichenen EEG-Kontos implizit Teile der 

Förderkosten den Regionen bzw. den Verteilnetzen zuweist und damit die 

regional wirksamen Finanzströme zufluss- und abflussseitig unterschätzt. Die 

vorliegende Studie geht daher vom im Abschnitt 3.1.4 erläuterten Modell (3) der 

ĂEEG-induzierten Finanzstrºmeñ aus. Die dafür genutzte Datengrundlage bezieht 

sich bei den Mittelzuflüssen auf landkreisscharfe Anlagen- und Bewegungsdaten 

für das Jahr 2013. Die regionalen Mittelabflüsse werden in Bezug auf 

Bevölkerungsanteile und Industriestromverbrauch modellbasiert geschätzt. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass ï anders als in der EEG-Statistik ï keine 

Berücksichtigung von Markterlösen erfolgt, da diese nicht adäquat 

regionalisierbar sind. Die Studie ermittelt die Regionalsalden für  das Jahr 2013. 

Betrachtet man die Position Schleswig-Holsteins innerhalb des EEG-

Verteilungsmechanismus, so nimmt Schleswig-Holstein hier grundsätzlich die 

Position eines Netto-Empfängers gegenüber den übrigen Bundesländern ein. Die 

aus dem EEG realisierten Mittelzuflüsse für Erzeuger in Schleswig-Holstein (1,32 

Mrd. Euro im Jahr 2013) übersteigen die Mittelabflüsse, die zur Finanzierung des 

Systems in Form der EEG-Umlage bei den Stromverbrauchern in Schleswig-

Holstein erhoben werden (0,49 Mrd. Euro) um 0,83 Mrd. Euro.  

Die Beobachtung, dass das Bundesland Schleswig-Holstein von dem 

gesamtdeutschen System der Ökostromförderung aufgrund eines relativ großen 

Anteils an den Erzeugungskapazitäten (insbesondere bei der Windenergie) und 

eines relativ moderaten eigenen Stromverbrauches finanziell profitiert, ist wenig 

überraschend und wird von einer Reihe von Studien geteilt (z.B. BDEW 2015, 

Growitsch et al. 2015). In der vorliegenden Studie wird jedoch darüber 

hinausgehend die Frage gestellt, wie sich die positive Gesamtposition Schleswig-

Holsteins auf seine 11 Kreise und 4 kreisfreien Städte aufteilt. Weiterhin wird 

untersucht, inwiefern es zu Differenzierungen bei den Salden kommt, wenn mit 

den vermiedenen Netznutzungsentgelten (vNNE) und den Kompensations-

zahlungen des Einspeisemanagements zusätzliche, durch das EEG ausgelöste 

Finanzströme berücksichtigt werden, die zwar die regional wirksamen Mittelzu- 

und ïabflüsse tangieren, die aber gleichwohl nicht Gegenstand des 

bundesweiten EEG-Umlagemechanismus sind und de-facto als regionale 
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Sonderlasten über die regionalen Netzentgelte der Stromverbraucher sozialisiert 

werden. Finanziell haben die vermiedenen Netzentgelte ein Volumen von gut 43 

Mio. Euro und die Kompensationszahlungen betragen in 2013 etwa 25 Mio. Euro.  

Die regional, in den Verteilnetzen sozialisierten Kosten sind bezogen auf die 

regionalen Zuflüsse an EEG-Auszahlungen relativ gering (68 Mio. zu 1320 Mio. 

Euro) und betragen ca. 5%. Sie sind aber erheblich, wenn sie mittelabflussseitig 

auf die EEG-Umlage bezogen werden. Bezogen auf die EEG-Umlage in Höhe 

von 490 Mio. Euro betragen die regionalen Zusatzkosten knapp 14%.  

In regionaler Hinsicht weisen von den insgesamt 15 Gebietskörperschaften 

(Kreise und kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins) 9 einen positiven Saldo aus 

EEG-Zuflüssen abzüglich der EEG-Umlage auf und die übrigen 6 sind negativ. 

Besonders hohe positive Salden werden für Nordfriesland (348 Mio. Euro), 

Dithmarschen (262 Mio. Euro), Schleswig-Flensburg (263 Mio. Euro) und 

Rendsburg-Eckernförde (121 Mio. Euro) beobachtet, während die kreisfreien 

Städte und Stormarn sowie Pinneberg über einen negativen Saldo verfügen. 

Durch die Berücksichtigung der vermiedenen Netznutzungsentgelte und die 

Kompensationszahlungen ergibt sich kein grundsätzlich anderes Bild als im Fall 

der EEG-Umlagensystematik. Es ist vielmehr so, dass die Kreise die im engen 

EEG-System von Modell (1) profitieren auch von den regionalen Komponenten 

(vNNE und Kompensationszahlungen) profitieren und umgekehrt die Kreise und 

kreisfreien Städte mit negativen Salden die regionalen Komponenten finanzieren. 

Auch wenn die allokativen Eigenschaften der vermiedenen Netznutzungsentgelte 

und der Kompensationszahlungen im Rahmen dieser Studie nicht in Frage 

gestellt werden sollen, so bestehen doch Zweifel an den damit verbundenen 

distributiven Wirkungen.  

¶ Bei den in den Vergütungszahlungen an die EEG-Anlagenbetreiber 

enthaltenen vermiedenen Netznutzungsentgelten handelt es sich im 

Ergebnis um regionale Sonderlasten, die von den Stromverbrauchern 

Schleswig-Holsteins zu tragen sind und als eine Art Schattenfinanzierung 

der Ökostromförderung interpretiert werden können. Der 

umlageorientierten Logik des EEG entsprechen würde die direkte 

Übernahme dieser Kosten in den Wälzungsmechanismus und in die 

Bestimmung der von allen deutschen Stromverbrauchern zu zahlenden 

EEG-Umlage.  

¶ Ähnlich verhält es sich mit den Kompensationszahlungen des 

Einspeisemanagements. Die zumindest aus Sicht der Stromverbraucher 

bestehende regulatorische Intransparenz bei der Wälzung der Kosten des 

EEG-Einspeisemanagements in die regionalen Netzentgelte erscheint 

angesichts der derzeit ansteigenden Bedeutung dieser Kosten auf 

Beträge von weit über 100 Mio. Euro (MELUR 2015) ebenfalls 

problematisch. Auch wenn die in dieser Studie gewählte Methode der 

rechnerischen Zuordnung dieser Kosten zu den regionalen 

Mittelabflüssen die komplexe Praxis der Anerkennung als Ănicht-

beeinflussbare Kostenñ bei der Regulierung der Netzentgelte durch die 

BNetzA (etwa in Bezug auf die zeitliche Verzögerung und die 

verursachungsgerechte Zuordnung zu den verschiedenen Netzebenen) 
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nur näherungsweise abbilden kann, so steht doch im Kern fest, dass 

diese durch das EEG ausgelösten Kosten als regionale 

Finanzierungslasten in Schleswig-Holstein verbleiben. Auch hier wäre zu 

prüfen, ob diese Kosten nicht besser Gegenstand eines 

Umlagemechanismus auf der Ebene des Gesamtsystems sein sollten. 

Gleichwohl belegen die derzeit steigenden Kompensationszahlungen die 

Probleme des unzureichenden Netzausbaus. Sie könnten bei weiteren 

Intensivierungen des Netzausbaus reduziert werden. Aus ökonomischer 

Sicht stellt die mit dem Einspeisemanagement praktizierte Abregelung 

des Ökostroms ein standortabhängiges Risiko der Ökostromerzeuger dar. 

Grundsätzlich stellt sich zwar die Frage, ob es energiewirtschaftlich 

wirklich sinnvoll ist, den Netzausbau als endogene Größe in Abhängigkeit 

der exogenen, bzw. regional nicht steuerbaren GrºÇe ĂZubau an 

Kapazitªtenñ so zu gestalten, dass die Einspeisung aller Anlagen in allen 

Netzregionen zu jedem Zeitpunkt im Sinne der Vorrangregelung zu 100% 

erfolgen kann. Wenn diese Interpretation der ĂVorrangigkeitñ aus Sicht 

des Gesamtsystems weiterhin verfolgt und mit den Kompensations-

zahlungen unterlegt werden soll, die Probleme eines angesichts des 

weiteren Ausbaus der Ökostromkapazitäten eher verzögert 

nachfolgenden Netzausbaus aber weiter bestehen, so ist nur schwer 

nachvollziehbar, warum diese standortabhängigen Risiken der 

Ökostromerzeugung vollständig von den regional ansässigen 

Stromverbrauchern getragen werden sollten.  

Eine Überführung der vermiedenen Netznutzungsentgelte und der 

Kompensationszahlungen des Einspeisemanagements in eine Kostenposition 

auf der Ebene des Gesamtsystems wäre verursachungsgerecht und im Sinne 

des im EEG angelegten Gemeinlastprinzips. Sie wird etwa auch für ähnlich 

windenergieintensive und energieexportorienteierte Bundesländer wie 

Mecklenburg-Vorpommern gefordert (z.B. Holst und Kertscher 2013). Eine 

derartige Neustrukturierung des Umlagesystems würde die gesamtwirt-

schaftlichen Kosten der Ökostromförderung nicht erhöhen, diese aber anders 

und vor allem transparent verteilen.  

Ob und inwiefern eine derartige Forderung angesichts der derzeitigen Position 

dieser Bundesländer, die zu den größten Netto-Empfängern aus dem 

Umlagesystem des EEG gehören, politisch durchsetzbar ist, kann hier nicht 

beurteilt werden. Möglicherweise erscheint aus politischer Sicht ein regionaler 

Finanzierungsbeitrag in solchen Regionen angemessen, die bundesweit die 

größten EEG-Netto-Mittelzuflüsse auf sich vereinen. Dem Grundgedanken einer 

transparenten und fairen bundesweiten Umlagefinanzierung der 

Ökostromerzeugung widerspricht dies jedoch. Eine bundesweit steigende EEG-

Umlage mag zwar politisch wenig attraktiv erscheinen, würde die 

Kostentransparenz des gesamten Fördermechanismus jedoch deutlich erhöhen 

und dem Ziel einer vollständigen Umlagefinanzierung ohne regionale 

Sonderlasten entsprechen. Zudem wäre anders herum zu fragen, ob die derzeit 

im System angelegte Intransparenz angesichts der erwartbaren Steigerung des 

Volumens der vNNE und der Kompensationszahlungen tatsächlich der 

gesellschaftlichen Akzeptanz der Ökostromförderung zuträglich ist.  
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Abschließend sei auf die Bedeutung der EEG-induzierten Mittelzuflüsse für die 

regionale Entwicklung der strukturschwächeren Regionen in Schleswig-Holstein 

eingegangen. Hier weisen die mit dieser Studie vorgelegten Modellberechnungen 

darauf hin, dass die EEG-induzierten Auszahlungen und die damit verbundenen 

Energie-Produktionskapazitäten eine große materielle Bedeutung für einige 

Kreise aufweisen, in den kreisfreien Städten aber nur von marginaler Bedeutung 

sind. Vom finanziellen Umfang her sind die EEG-induzierten Auszahlungen in 

einigen eher strukturschwachen Kreisen materiell als sehr viel bedeutsamer als 

etwa die GRW-Investitionsförderung einzuschätzen. Sie tragen somit vermutlich 

in nicht unerheblicher Weise zur Umgestaltung der wirtschaftlichen 

Produktionsmöglichkeiten dieser Kreise bei. 
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Tabelle A,1:  

Zahl der Anlagen nach Energieträger in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2013  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Biomasse 
 

Deponiegas 
 

Klärgas 
 

Solar 
 

Wasserkraft 
 

Windenergie 
 

 
Total 
 

 
in % 
 

Flensburg, Stadt 0 0 0 359 0 0 359 0,84 

Kiel, Landeshauptstadt 3 0 0 619 1 1 624 1,47 

Lübeck, Hansestadt 12 3 1 549 1 1 567 1,33 

Neumünster, Stadt 1 1 1 287 0 6 296 0,70 

Dithmarschen 51 0 3 5546 0 797 6397 15,05 

Herzogtum Lauenburg 59 0 0 1762 2 44 1867 4,39 

Nordfriesland 203 2 1 6921 0 660 7787 18,31 

Ostholstein 29 0 1 2984 2 311 3327 7,82 

Pinneberg 16 0 0 1793 0 13 1822 4,29 

Plön 39 1 1 1607 6 39 1693 3,98 

Rendsburg-Eckernförde 133 2 1 4200 2 85 4423 10,40 

Schleswig-Flensburg 204 0 1 6479 6 414 7104 16,71 

Segeberg 63 1 0 2160 2 48 2274 5,35 

Steinburg 32 1 1 2061 0 244 2339 5,50 

Stormarn 26 0 1 1570 2 41 1640 3,86 

Total 871 11 12 38897 24 2704 42519 100,00 

in % 2,05 0,03 0,03 91,48 0,06 6,36 100,00 
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Tabelle A,2:  
EEG-Auszahlungen in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2013 nach Energieträgern, in Mio. Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Kreise und kreisfreie Städte Solar Deponiegas Biomasse Klärgas Wasserkraft  Windenergie Insgesamt 

Flensburg 1,479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,479 

Kiel 2,097 0,000 1,583 0,000 0,051 0,001 3,731 

Lübeck, Hansestadt 2,041 0,000 3,667 0,000 0,006 0,058 5,773 

Neumünster, Stadt 2,508 0,000 0,308 0,017 0,000 1,178 4,011 

Dithmarschen 76,135 0,000 27,534 0,041 0,000 139,675 243,385 

Herzogtum Lauenburg 11,762 0,000 28,035 0,000 0,043 3,469 43,309 

Nordfriesland 96,964 0,072 106,368 0,012 0,000 130,478 333,894 

Ostholstein 23,029 0,000 15,484 0,026 0,001 52,076 90,617 

Pinneberg 9,438 0,000 7,350 0,000 0,000 2,853 19,641 

Plön 9,013 0,051 25,564 0,000 0,340 4,976 39,944 

Rendsburg-Eckernförde 32,867 0,091 73,548 0,015 0,001 9,874 116,396 

Schleswig-Flensburg 75,136 0,000 124,962 0,059 0,013 52,404 252,574 

Segeberg 12,629 0,071 38,351 0,000 0,000 6,724 57,775 

Steinburg 22,033 0,112 19,192 0,007 0,000 36,905 78,249 

Stormarn 7,567 0,000 14,639 0,015 0,003 5,012 27,237 

 
Insgesamt 384,700 0,398 486,584 0,192 0,458 445,683 1318,015 
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Tabelle A,3:  
Vermiedene Netznutzungsentgelte (vNNe) in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2013 nach Energieträgern,  

in Mio. Euro 
 

 
Kreise und kreisfreie 
Städte Solar Deponiegas Biomasse Klärgas Wasserkraft  Windenergie Insgesamt 

Flensburg 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 

Kiel 0,039 0,000 0,055 0,000 0,002 0,000 0,096 

Lübeck, Hansestadt 0,041 0,036 0,246 0,000 0,002 0,002 0,328 

Neumünster, Stadt 0,071 0,000 0,034 0,001 0,000 0,065 0,170 

Dithmarschen 1,837 0,000 1,365 0,005 0,000 2,936 6,142 

Herzogtum 
Lauenburg 0,354 0,000 1,327 0,000 0,002 0,071 1,754 

Nordfriesland 2,388 0,004 4,820 0,000 0,000 3,356 10,568 

Ostholstein 0,772 0,000 0,794 0,007 0,001 1,594 3,169 

Pinneberg 0,291 0,000 0,377 0,000 0,000 0,079 0,748 

Plön 0,295 0,003 0,967 0,000 0,021 0,101 1,387 

Rendsburg-
Eckernförde 1,069 0,017 2,957 0,000 0,000 0,234 4,277 

Schleswig-Flensburg 1,894 0,000 5,613 0,006 0,004 1,438 8,955 

Segeberg 0,468 0,008 1,759 0,000 0,000 0,224 2,459 

Steinburg 0,547 0,021 0,823 0,000 0,000 0,483 1,874 

Stormarn 0,253 0,000 0,700 0,000 0,001 0,101 1,056 

 
Insgesamt 10,355 0,090 21,839 0,019 0,032 10,684 43,020 
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Tabelle A.4:  
Anteil am Stromverbrauch der Industrie und am BIP in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2013,  

in % 

Kreise und kreisfreie Städte 
 

 
Anteil an der 

Bevölkerung 2013 
 

 
Anteil am gesamten 

Stromverbrauch der Industrie 
2013 

 

Anteil am  
schleswig-holsteinischen BIP  

im Jahr 2012 
 

Flensburg 2,98 2,44 4,2 

Kiel 8,58 3,36 12,4 

Lübeck, Hansestadt 7,56 5,06 8,3 

Neumünster, Stadt 2,74 2,16 3,3 

Dithmarschen 4,71 27,86 4,1 

Herzogtum Lauenburg 6,71 2,79 4,9 

Nordfriesland 5,75 1,66 6,2 

Ostholstein 7,03 2,94 5,5 

Pinneberg 10,70 9,01 11,6 

Plön 4,50 1,29 2,9 

Rendsburg-Eckernförde 9,52 3,44 8,4 

Schleswig-Flensburg 6,93 3,29 5,2 

Segeberg 9,35 7,14 8,7 

Steinburg 4,62 20,94 5,1 

Stormarn 8,33 6,63 9,1 

 
Insgesamt 
 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
   Quelle: Statistisches Bundesamt (2015), eigene Berechnungen, Statistik Nord (2014) 
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Tabelle A.5:  

Anteil der EEG-Umlage in den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins im Jahr 2013 in % im Vergleich zu Growitsch et al. (2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kreise und Städte 

 
Szenario I 

 
Szenario II 

 

 
Growitsch et al. 

(2014) 
 

FLENSBURG, Stadt 2,98 3,01 2,88 

KIEL, Landeshauptstadt 8,58 7,76 7,50 

LÜBECK, Hansestadt 7,56 6,29 7,07 

NEUMÜNSTER, Stadt 2,74 2,06 2,72 

Dithmarschen 4,71 10,94 8,64 

Herzogtum Lauenburg 6,71 5,87 6,07 

Nordfriesland 5,75 4,56 5,14 

Ostholstein 7,03 7,45 6,33 

Pinneberg 10,70 11,91 10,36 

Plön 4,50 3,92 3,98 

Rendsburg-Eckernförde 9,52 8,02 8,55 

Schleswig-Flensburg 6,93 4,40 6,37 

Segeberg 9,35 6,23 9,04 

Steinburg 4,62 8,11 7,41 

Stormarn 8,33 9,47 7,94 
 
Insgesamt 100,00 100,00 100,00 
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Tabelle A.6:  
Salden der EEG-Zuflüsse und der EEG-Zahlungen (Modell (1), Modell (3); Szenario I: Verteilung nach Bevölkerungsanteilen, Szenario II: 

Berücksichtigung der Industriestrukturen, Angaben in Mio. Euro  
 

 
  Szenario I Szenario II Szenario I Szenario II 

 
Modell (1) Modell (3) Modell (1) Modell (3) (3)-(1) (3)-(1) 

FLENSBURG, Stadt -13,13 -15,12 -13,29 -15,16 -1,99 -1,87 
KIEL, Landeshauptstadt -38,3 -44,03 -34,32 -38,96 -5,73 -4,64 
LÜBECK, Hansestadt -31,29 -36,1 -25,05 -29,34 -4,81 -4,29 
NEUMÜNSTER, Stadt -9,4 -11,09 -6,1 -7,67 -1,69 -1,57 
Dithmarschen 220,31 235,75 189,78 200,37 15,44 10,59 

Herzogtum Lauenburg 10,4 7,58 14,53 12,54 -2,82 -1,99 
Nordfriesland 305,71 316,12 311,55 322,82 10,41 11,27 

Ostholstein 56,2 54,59 54,1 53,35 -1,61 -0,75 
Pinneberg -32,78 -39,31 -38,7 -44,87 -6,53 -6,17 

Plön 17,9 16,23 20,75 19,75 -1,67 -1 

Rendsburg-Eckernförde 69,75 67,54 77,11 76,18 -2,21 -0,93 

Schleswig-Flensburg 218,61 224,11 231,01 237,27 5,5 6,26 

Segeberg 11,97 8,07 27,25 23,81 -3,9 -3,44 

Steinburg 55,63 61,86 38,53 41,34 6,23 2,81 

Stormarn -13,61 -18,22 -19,17 -23,42 -4,61 -4,25 


